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Der jährliche Sicherheitsbericht der Bundesregierung, seit 1971 einge­

führt, ist � G��e ein Bericht der Sicherheits- und Justizvep�al�dng 

über deren Leistungsfähigkeit und Leistung. Die Berichterstattung bleibt 

insofern administrativ, als sie sich auf die statistische Darstellung der 

.�iminalitätsverhältnisse und die Aufzählung von Gegenmaßnahmen beschränkt. 

Es wird weder die Krimi na li tät im Lichte der bis lang getroffenen sicher­

heits- oder justizbehördlichen Maßnahmen oder gar gesellschaftspolitischer 

Kurssetzungen, noch werden umgekehrt die Polizei- und Justizmaßnahmen im 

Lichte der �jninalitätsverhältnisse oder gar der Gesamtheit gesellschaft­

licher Anforderungen an staatliche Aktivität diskutiert. In welcher Form 

eine solche politische Diskussion aufgenommen wird, bleibt der parla­

mentarischen und öffentlichen Debatte über den Sicherheitsbericht über­

lassen. !\1an muß aber anerkennen, daß sich die Informationsgrundlagen fii.r 

die kriminalpolitische Diskussion seit 1971 entscheidend verbessert und 

reine Unsicherheitspolemik erschwert haben. Obwohl vor allem auch auf 

thematische Berichtskontinuität bedacht, hat der jährliche Sicherheitsbe­

richt seit seiner EinfiJ.h.r'..mg von Jahr zu Jahr an Präzision und Umfang ge­

wonnen. Eine Reihe von ��uen Kapiteln, nach und r�ch eingefügt und ins ti­

t7.,ltionalisiert, hat inzwischen zu einer l'1.mden Vep'Jierfachung des Berichts­

textes geführt - so .�pitel über Jugen��minalität, Suchtgiftkriminalität, 

Fremdenkrimi?".a.Zität, "politische I<.riminalität" (Demonstrationen, Hausbe­

setzungen, terro��stische Aktivitäten), ferner Kapitel über die Tätigkeit 

der Strafrechtspf1ege und über den Bereich der Maß�.a.hmen zu ihrer Verbessep'�ng 

(Untersuchungshaft- und Strafercpra...-is der Gerichte, vorbeugende MaJ3nahmen, 

Strafvollzug, bedingte Entlassung, Bewähp'.mgshilfe, Verbrechensopferent­

schädigung). Zum Teil wurden also die Berichtsgrundlagen ep�eitert durch 

Einbeziehung etwa der Rechtspf1egestatistik des Statistischen Zentralamtes, 

zum Teil bisher gesondert geführte administrative Berichte, wie etwa die 

Statistische uöersicht über den Strafvollzug (erstellt vom 2undesministerium 

fii.r Justiz) integriert. 

Der ständigen Erweiterung des Sicherheitsberichts sind Grenzen gesetzt, wenn 

a'lA.ch noch immer nicht aZZe Möglichkeiten der Auswertung der Kriminal- und 

RechtsPJ�egestatistiken wahrgenommen sind. Soweit solche Möglichkeiten in 

wissenschaftlichem Rahmen genützt worden sind, soweit aur�rhalb und un­

abhängig von der Vep�ltung Information und Daten über I<.riminalität und Straf-
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verfo lgung erhoben worden sind, bietet es Sich an, dies fal lweise der 

interessierten affentlichkeit zur Kenntnis zu bringen. Die nachfo lgende 

Arbeit versteht siah als ein erster solcher '70rschungsbericht " im 

Rahmen des Sicherheitsberichts und setzt siah eine Obersicht über aktu­

e l le empirische Studien zur Kriminalität und Strafrechtspraxis in aster­

reiah zur Aufgabe . Dieser Bericht verlangt ein paar Vorbemerkungen: 

Zu seiner Vorbereitung wurden vom Verfasser etwa 80 universitäre und_ 

außeruniversi täre Institute ,  Dokumentationszentren, Meinungsforschungs­

institute , private Initiativen, Vereine und Einze lpersonen angeschrieben, 

um die einschlägigen Forschungsinformationen aus den Gebieten Krimino logie , 

Psycho logie , Psychiatrie , Erziehungswissenschaft, Sozio logie, Po lito logie , 

Geschichte und Publizistik möglichs t zu vervol lständigen. Es wurde Wert 

darauf gelegt, neben der professionellen und amtlichen Forschung auah 

studentische (Dipwmarbeiten und Dissertationen) und außerinstitutione Ue 

Recherchen - soweit vorhanden - zu dokumentieren. Es sei hier all jenen 

gedankt, die den Verfasser auf seine Anfrage hin mit Zitaten und Sonder­

drucken versorgt und unterstützt haben. Weiters wurden die entsprechenden 

Jahrgänge einer Anzahl von österreiahischen wissenschaftlichen Zeitschriften 

und Buchreihen auf Artikel von Re levanz für diesen Bericht durchgesehen.  

Das Resultat aU dieser Bemühungen findet siah im Berichtsanhang in Form 

einer Bib liographie zur empirischen kriminalitäts- und strafrechtswissen­

schaftlichen Forschung in asterreich. Diese Bib liographie so l l  dem interes­

sierten Po litiker, Journalisten, Wissenschafter und Laien den Zugriff auf 

die Arbeiten erleiahtern. Der Bericht selbst versteht sich im wesent-

lichen als KOmmentar zu dieser Bib liographie.  

Berichtet wird nur über berei ts veröffentliahte und insofern zugängliche 

Forschungsarbeiten bzw. Referate darüber . Der Berichtszeitraum umfaßt die 

Jahre 1980 bis 198 3 .  Referiert wird in diesen Jahren Pub liziertes (ohne 

aUe MehrfachveräffentUchungen zu zi tieren) und Erarbeitetes, soweit zum. 

Zeitpunkt_der Berichtsabfassung pub lik . Aus dem Bericht ausgeno mmen sind 

juristische Bei träge über - häufig so betite lt - "Erscheinungsformen ", 

''Prob leme '', "Behandlunglf 7)Qn"l{:L!im{,na Zität im Recht, Beiträge über die 

Rege ln der Sachverhaltsfests te l Zung, der Subsumption unter das Strafrecht 

sowie der Strafzumessung. Aus dem Bericht fal len auch theore tische Dis­

kurse und Kontroversen über KriminaUtät und soziale KontroUe, Literatur-

• • 
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studien also, die nicht die empirische Basis kriminalitäts- und kontroll­

theoretischer Arbei ten zum Gegenstand der tJberpl"'Ü[ung und Ergänzung haben, 

sondern etwa Objektbereich, Systematik oder Ideologie von Theorien 

kritisch diskutieren. Unbel"'Ücksichtigt bleiben ebenso kriminalpolitische 

tJberlegungen, Kritiken geübter Praxis wie Reformprogramme. Gegenstand 

dieses Berichts ist wohl die Kriminalpolitik (sind einzelne ihrer Maß­

nahmen) als Objekt empirischer Evaluation, nicht aber die Formulierung 

von Evaluationskriterien und die politische Beurteilung von Kriminali­

sierungs- und Strafmaßnahmen selbst. 

Was hingegen zur empirischen Forschung über Kriminalität und Strafrechts­

praxis gerechnet und hier dargestellt wird, wird ohne einen engen Empirie­

begriff bzw. ohne allzu strengen Maßstab für die Datengewinnung in den 

Bericht aufgenommen. Der Anspruch von Autoren auf systematische, reflek­

tierte und nachvollziehbare Realitätserfassung galt unabhängig von der 

Qualität der Anwendung der Methoden empirischer Sozialforschung als hin­

reichende Bedingung für die BerüCksichtigung einer Forschungsarbeit in 

diesem Bericht. Eine Auseinandersetzung um erfahrungswissenschaftliche 

Methoden kann und so 7., l hier nicht geführt oder gar entschieden werden, 

doch sei betont, daß es auch im Bereich der Kriminologie nicht die an 

quantitativen Methoden orientierte Großforschung sein muß, die die inter­

essantesten Erkenntnisse bringt. Neben dem Inhalt sollen jedoch auch das 

methodische Vorgehen und die Datenbasis der darzustellenden Studien jeweils 

- soweit es der Platz zuläßt - erkennbar gemacht werden. 
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1 .  Forschungsdisziplinen1 -stätten und -mittel 

Die nachfolgende Gliederung des Berichts spiegelt keine Forschungsorgani­

sationss�tur. Die Darstellung der Forschungslage wird nicht geordnet 

nach den in die Erhebung einbezogenen Institutionen und ihren Beziehungen1 

nicht zugleich als Darstellung einer österreichischen Kriminologie als 

soziales und organisatorisches System mit verschiedenen Zentren1 Speziali­

sierungen1 Medien und Xommunikationsnetzen erfolgen können. Dazu ist die 

Organisationsdichte im kriminologischen Forschungsbereich zu gering. Die 

Autoren der referierten Arbeiten haben die verschiedensten Bezugsfelder1 

kaum jedoch ein gemeinsames Selbstverständnis und organisatorische Bindungen 

als Kriminologen. 

Dies ist die Folge einer wissenschaftshistorischen Entwicklung besonderer 

Art. Die Idee der Begründer der Kriminologie (gerade auch der österreichi­

schen) I das1 womit sich das Strafrecht beschäftigt, zum Gegenstand einer 

speziellen interdisziplinären empirischen Wissenschaft zu machen1 um die 

instrumentelle präVentive Wirksamkeit des Strar:rechts zu verbessern, hat zu 

einer engen Anbindung der Kriminologie an die S��afrecht8Wissenschaft ge­

führt. Als Zweig einer "gesamten Strafrechtswissenschaft" ist die Krimi­

nologie aber umso schlechter gediehen, je mehr sich die Hoffnung auf eine 

weitestgehende faktenwissenschaftliehe Begründbarkeit des Strafrechts als 

zweckrationaler Institution reduziert hat. Aus der tJberpr'Üfungs- und Legi­

timationsfunktion für die strafrechtliche Axiomatik ist die Kriminologie 

in den praktischen Hilfsdienst (KriminaZistik1 Verbrechenskunde) für die Straf­

verfolgung versetzt worden. Dem Stand der Dinge entspricht, daß die öster­

reichische Kriminologie formell zwar weiterhin an den Universitätsinstituten 

für Strafrecht residiert, daß das Gros der Forschungsarbeiten aber gar 

nicht aus diesem institutionellen Zusammenhang stammt. Das Interesse an 

empirischen Studien über Kriminalität und Strafrechtspraxis ist aber außer­

halb der Kriminologie an den verschiedensten sozialwissenschaftlichen Ein­

richtungen und unter den Studenten der verschiedensten sozialwissenschaft­

lichen Fächer beträchtlich. Eine kriminologische oder straf (rechts)­

soziologische Spezialisierung existiert dabei nur in Ausnahmefällen (z.B. 

am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie) . Dies bedingt eine sozial 
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eher unstrukturierte und institutione l l  unabgestimmte krimino logische 

Forschungsproduktion. Dennoch so l l  hier eingangs ein grober Oberb lick 

üb er die re levanten Forschungsdiszip linen, -stätten und -mi tte l im Be­

reich der österreichischen Kriminologie gegeben werden. 

Die Reaktion auf die Umfrage nach Forschungsergebnissen war im engeren 

Bereich der universi tären Institute für Strafrecht mit Ausnahme des Wiener 

Insti tuts für Strafrecht und Kriminologie negativ . Die höchste Quote 

von Rückme ldungen war bei den psychologischen und psychiatrischen Universi­

tätsinstituten zu verzeichnen, wobei die psycho logische Forschung über­

wiegend von Studenten des Faches (Dissertanten) bestritten wird. Mehr als 

studentisches Individualinteresse an Fragen der Kriminali tät und des 

sozialen Umgangs mit ihr ist im Spie l  bei einigen Dissertationen am psycho­

logischen Institut der Universität Wien, von dem Verbindungen zum Kuratorium 

Sicheres �sterreich bestehen, sowie am psycho logischen Institut der Uni­

versität Salzburg, an dem Hochschu l lehrer mit persön lichen Erfahrungen im 

Straf justiz- und Resozialisierungssektor tätig sind. Die psychiatrischen 

Studien über Kriminalität und ihre Behandlung resu ltieren vornehmlich aus 

praktischer Kooperation von Universitätsk linikangehörigen mi t StrafvolZzugs­

einrichtungen, die in Wien und Graz besonders ausgeprägt ist .  Für den 

Beobachtungszeitraum können aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften 

keine, aus dem Gebiet der universitären Sozio logie, PoLi toLogie und 

Pub lizistik einige wenige einschlägige Untersuchungen geme ldet werden. 

Eine Ausnahme bildet das sozio logische Institut an der SoWi-Fakul tät Wien, 

an dem Randgruppenforschung mit der Me thodik der FeLdforschung auch perso­

ne l Z  verankert ist . Krimina li täts- und justizgeschicht Ziche Forschung 

konzentriert sich auf die Zei tgeschichteinstitute der Universitäten 

Wien und Linz und findet ihren Ausdruck in rege lmäßigen Symposien zum Thema 

Justiz und Zeitgeschichte . Daneben gibt es vereinzeLt einschLägige soziaZ­

historische Arbei ten. 

Wie für den gesamten Bereich der pra--isnahen und praxisre levanten empi­

rischen Sozia Zforschung ste l lt auch im FalL der empirischen Krimina litäts­

und Strafrechtsforschung die außeruniversitäre Wissenschaft e in wichtiges 

E Zement dar . Neben dem Institut für Rechts- und Krimina lsozio logie Wien 

(vormals Ludwig BoZ tzmann-Institut für KriminaZsozio Zogie ) ,  das hier 

seine eigentliche Aufgabe erfüZ Z t, sind in Spezialfragen (z . B. Drogen­

gebrauch, jugendLiche Devianz, Rehabi Zitation etc . ) auch eine Reihe 
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anderer Institute aktiv (Institut für H8here Studien� �sterreichisches 

Institut für Jugendkunde� LudWig Boltzmann-Institut für Suchtforschung, 

�sterreichisches Institut für BerufsbiZdungsforschungJ. Wesentliche Hin­

weise für diesen Bericht starrmen ferner aus Dokumentationszentren wie 

dem Referat Forschung und Dokumentation des Vereins für BewährungshiZfe 

und Soziale Arbeit, dem Dokumentationszentrum für Frauenforschung, der 

Gesellschaft für Homosexuellen- und Lesbierinnenforschung, dem �ster­

reichischen Dokumentationszentrum für Medien- und Kommunikationsforschung. 

Im Bereich der Praxis sind die jüngeren Einrichtungen in der bzw. um die 

Straf justiz geneigter, ihre Tätigkeit forschend zu begleiten und syste­

matisch darzustellen (z. B. Bewährungshilfe, Maßnahmenvollzugsanstalten� 

Drogenberatungs/behandlungseinrichtungenJ als die zentralen Institutionen 

der Exekutive und der ·Rech�sprechung. Doch gibt es auch dort vereinzelt 

Praktiker mit empirisch-wissenschaftlichem Interesse. Von Bedeutung für 

die Dokumentation des Erfahrungsaustausches unter diesen bei (Fortbildungs-J 

Tagungen und Enqueten im Strafjustizbereich ist die Schriftenreihe des 

Bundesministeriums für Justiz. 

Veröffentlicht sind die erfaßten Studien in den unterschiedlichsten Medien� 

häufig nur in der hektographierten Form von Dissertationen und Forschungs­

berichten� ansonsten verstreut über verschiedenste Schriftenreihen und 

Verlage, wenn in Artikelform� dann meist in österreichischen rechts-, sozial­

oder medizinwissenschaftlichen Journalen, gelegentlich auch in Zeit­

schriften der BRD. Unter den 1 8  deutschsprachigen Periodika� aus denen in 

diesem Bericht zitiert wird, ist lediglich die Kriminalsoziologische Biblio- . 

grafie (herausgegeben vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie) als 

spezialisiert auf die Publikation empirischer kriminalwissenschaftlicher 

Forschungsresultate österreichischer Provenienz anzusehen (mit fast einem 

Drittel aller einschlägigen Artikel im BerichtszeitraumJ. 

Ober die aufgewendeten Forschungsmittel und ihre Aufbringung konnte nicht 

die gewünschte Auskunft erhalten werden. Es ist jedoch augenscheinlich� daß 

die empirische Forschung zu Kriminalität und Strafrechtspraxis mit wenigen 

speziellen Projektmitteln auszukommen hat und weithin mit der kostenlosen 

Arbeitskraft von Studenten oder initiativen Einzelpersonen bzw. mit den 

allgemeinen Ressourcen der Universitäten operiert. 
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Zum Zustand u.nd zu den Veränderungen der Diszipl.in "K:t>iminologie " sind 

sei t 1980 einige Aufsätze erschienen� die über die hier vorge legte 

Skizze hinausgehen. Auf die Geschichte des Fachs gehen Fehe�J�d (1981� 

1983) und Stangl (1 982) ein� insbesondere auf di e im internationalen 

Vergleich frühe univ ersi täre Institutionalisierung und ��nalistische 

Orientierung der Kriminologie in Osterreich sowie auf die Erfolglosigkei t  

früher moderner soziologischer Ansätze� welche die gesellschaftlichen Be­

wertungs- und Normierungsprozesse für die kriminalwissenschaftliche. Analyse 

relevant befunden haben . Erst die Phase der großen Strafrechtsreform der 

70er Jahre hat eine österreichische Kriminalsoziologie (wieder) belebt� die 

nicht nur den Straftäter und seine Konsti tution� sondern vor aUem auch 

die Krimina lnormen und deren Anwendung ins Visier nahm� die nicht nur der 

Kriminalprävention� sondern auch der PräVention von uöerkrimina lisie�Ang 

und übermäßiger sozialer Desintegration durch Strafe Augenmerk schenkte 

(Pilgram� 1982). Die Ofjnung der Kriminologie auf diesem Wege� dem Wege 

der Beschäftigung mit Normentstehung und -durchsetzung� hin zur Gesellschafts­

analyse und -theorie wird inzwischen selbst von der etablierten .��no logie 

wahrgenommen und anerkannt: "Der Gedanke, daß Normentstehung, Normüber­

tre tung und Reaktion darauf nur als Element eines übergeordneten sozialen 

Pro zesses zu begreifen sind� ist . • .  von grundlegender Bedeutung . "  

(Csaszar, 1981, 5) D . h . , �ß abweichendes Verhalten wie Kriminalisie�4ng 

a ls variab le Strategien der sozialen Eint�w3nahme, der Austragung �on 

InteressenskonJ�ikten mit unterschiedlichen Mi tte ln �erstanden werden kö��en 

und sich die Frage nach den Ursachen von Krimina li tät und so zialen Kon­

trollen auf einer neuen gemeinsamen Ebene ste llt. Mit dieser Auswei tung der 

Kriminali täts- und Strafrechtsforschung in Zusammenhang s�eht das wachsende 

Interesse an so zialhistorischen S��ien zum Thema Krimina lnormgenese und den 

Auseinandersetzungen über Krimina lnormen. In diesem Bereich hat die öster­

reichische ��minalsoziologie einen gewissen Stel lenwer� auch in der inter­

nationalen Diskussion erlangt (vgl. Saurer, 1982; Steinert, 1981, 1983) . 

Die Konsequenz der neueren Entwick lungen in der Krimino logie zeigt auch 

der nachfo lge��e Bericht. Er macht ein gewisses Abstandnehmen von der k las­

sischen Ursachenerforschung der .Zriminalität sichtbar. Deskriptionen von 

Krimina litätsphänomenen bzw. von den in .�i�ina lität involvierten Personen 

werden zwar nach wie vor angeste llt� nicht jedoch vorschnelZ schon a ls 
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AnaLysen der KriminaLitätsursaohen interpretiert. Man ist vorsiohtiger 

geworden, den Einfiuß der Institutionen der StrafverfoLgung auf das BiLd 

der K:L>iminatität einfach zu vernachLässigen, wie es sich in den unter­

suohten KriminaLstatistiken, Justizakten oder KZienten von Geriohten und 

votzzugsanstaLten darbietet. Man ist sich bewußt geworden, bisher krimino­

Logisoh zumeist nur die unter dem TiteL '�neLL" von den dafür zu­

ständigen SteUen bearbeiteten, insofern CIUsgewCi.hLten KanfiiktfäLLe (ohne 

DunkeLfeLd) behandeLt zu haben und die daraus bezogenen Informationen aLs 

Erkenntnisse über die RriminaLitätBUJirkLiohkeit übersohätzt und aLs Er­

kenntnisse über die Institutionen soziaLer KantroUe unterbewertet zu haben. 

Bei der Interpretation der empirisohen ForsohungsresuLtate zu einzeLnen 

K:l'iminatitätsphänomenen zeigt sich daher heute mehr Unsioherheit und Naoh­

denkLiohkeit, wieweit daraus über KriminaLität an sioh oder über die Ge­

seLLsohaft und deren KriminaLisierungsinstitutionen Aussagen abgeLeitet 

werden können. 
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2. Forschunpen zur Kr�minaZitätsen��ickZunq (inkl. historischer Forschu� 

Studien zur Kriminalitätsentwicklung können als notwendige Ergänzung zum 

Sicherheitsbe��cht angesehen werden3 der sich zeitlich jeweil s  auf die 

allerjüngsten Entwicklungen beschränkt. Solche S��dien existieren aus dem 

Berichtszeitraum einige von der Qualität ausgeführter Statistiken speziel­

ler Xriminalitätserscheinungen (Jugend-3 AusZänder-� Drogenkriminalität), 

wobei u.a. auch die En�wicklungsdimension Berucksichtigung findet. Seltener 

sind Studien3 die sich der hochaggregierten Da�en mehrerer Jahrgänge der 

polizeilichen und/oder gerichtlichen Xriminals�tistik bedienen und über 

die ��inalitätsentwicklung im allgemeinen Aussagen ��effen woZlen. Der 

Grund dafür ist einmal in der verbreiteten Skepsis gegenuber kri minaZ­

statistischem Datenmaterial zu suchen3 zum anderen in der gerigen Hoffaung 

auf eine auch theoretische Bewältigung der Kriminalitätsentwicklung mit 

dem kriminoZogisch-fachwissenschaftlichen Fundus. 

Der Wert von KriminaZstatistiken als (Un)Sicherheits- und (Un)-Ordnungs­

mm3 ist und wird in der Tat stets probZematisch bZeiben. (äier genügt das 

Stichwort: Dunkelfeld!) Als brauchbares Datum �' Einschaltung vcn PoZizei/ 

J7-lstiz in die Bearbeitung sozialer Probieme, aZs Da�vilTl zu:t' Politik der 

_�i.7.inalisie��ng von sozialen KonJ�ikten hingegen erfährt die KriminaZ­

statis�ik i.r.mer noch wenig Aufmerksamkeit. Dies lieg� nicht zuletzt am 

mangelnden gesellschaftstheoretischen Rüs�zeug der Kri7.inoZogie JUr einen 

solchen Umgang mit kri.7.inalstatistischen Daten. Anhc:nd der KI''1:minaZ­

statistik allein aber lassen sich die Informationen auch nicht alle er­

schZie/3en, die einer historischen TheoT"':e strafrechtZich behandelter 

und tr�asformierter KonJ�ikte G�lndlage geben könnten . Die vorhandenen 

Elemente einer solchen Theorie resuZtieren denn auch grcI3teils nicn:c cus 

�:minologischer Kriminalitätsen�wickZunqsanalyse, sor�ern CiS s ozia Z­

historischen oder ethno logischen FaZls-t'�dien zu besonderen Kr:minaZitäts­

phänomenen bzw. sr:rafrech-c7"ichen Kcnj7..iktabwickZungen. Aus diesem G�.A.nd 

so Zl hier auch :J.her die 'Jornehmlich cr�ali�ative 7a>iminalit:ätshistoY"":sche 

Porschung Bericht erstatte� werden. 

Studien zur aZZgemeinen K11i-r.inaZitätsentwick-:'-ung s�cmr.en von Schima (1981) 

und Pilgram (1980 ) .  Schima greift Z'� der gebräuchlichen Dars�eZlungsfor.-r:.J be­

karntq�ordene Delikte , Tatverdächtige und 7e���e�lt2 �n Jesonderten T�-
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beUen in Fünfjahresspril.ngen aufzulisten mit dem Interesse� eine Grund­

tencknz cks KriminalitätsverLaufs seit 1953 festzusteUen. Gegenüber einem 

Anstieg ckr angezeigten Straftaten um rund 50% bis 1978 konstatiert 

er eine annähernde Konstanz der aufgekLärten Delikte. Ferner bemerkt er 

ein ZurüokbZeiben des Anstiegs ckr Strafanzeigen seit 1971 hinter dem in 

der BRD. Eine Differenzierung naohDeZiktabereiohen zeigt Sohima Struktur­

veränderungen bei der registrierten KriminaZität. Die Zunahme der be­

kannten Straftaten konzentriert sioh (bis 1974) auf die Verbreohen� was 

ihm aZZerdings keinen Trend zur SohwerkriminaZität signaZisiert. Im Be­

reioh ckr T5tungs- und NotzuohtsdeZikte z. B. ist die EntwiokZung Zang­

fristig stagnierend b2'JJJ. sogar rüokZäufig. Lediglioh von ckn Vermögens­

deZikten fälZt eine stets waohsende Zahl. in die Verbreohenskategorie 

(wesentZioh bedingt auoh duroh die konstant gehaZtenen Wertgrenzen) . Der 

Abs.tand tJsterreiohs zur Buncksrepublik Deutsohland ist auf dem Gebiet der 

Sohwerkriminalität naoh ckm BefUnd Sohimas größer aZs bei ckr Gesamt­

kriminali tätsbe Zastung . 

Die DarsteUungsform ckr EntwiokZung bei Sohima bringt es mit sioh� daß 

Trendabsohwäohungen� -unterbreohungen oder zeitweilige -umkehrungen zwi­

sohen dem Anfangs- und EndPunkt der Beobaohtungsfrist nioht in den Bliok 

korrunen� ferner daß die Muster des institutioneUen Umgangs mit Kriminalität 

nur unzureiohend erfaßt werden. (Sohima begnügt sioh mit der FeststeZlung 

von Aujklärungsraten und Verurteilungsquoten zur Kennzeiohnung der Ver­

folgungspraxis. ) Demgegenüber ist die Studie von Pilgram aufwendiger. Er 

besohreibt denseZben historisohen Zeitraum� nioht ohne weohseZnde Phasen 

ckr "KriminaLisierung" und "Entla>iminalisierung" wahrzunehmen� nioht ohne 

den Hinweis auoh� daß die Praktiken der (Ent)KriminaZisierung duroh An­

zeigeerstatter� PoZizei� StaatsanwaLtsohaft und Geriohte (gemessen an den 

Anzeigen insgesamt� den Anzeigen gegen konkrete: Personen� den Strafanträgen� 

den VerurteiLungen und Sanktionen) spezifisohe Trends aufweisen� synohron 

wie asynohron verlaufen, sioh aZso gegenseitig verstärken oder auoh ab­

sohwäohen� ausgZeiohen und korrigieren können. Die allgemeinste und zentrale 

inhaZtZiohe FeststeUung der Arbeit ist� daß "Kriminalisierungssohübe" 

ebenso wie Phasen der LiberaZisierung des Umgangs mit soziaZen Störungen 

mit dem geseZZsohaftspol.itisohen Management von Strukturveränderungen 
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und -krisen insgesamt korrespondieren. Steigende Kriminalisierung fällt 

zuscmunen mit Phasen "repressiver DisziplinieI"�ng" aueh in anderen ge­

sellschaftlichen Bereichen� vor allem mit verschärfter Konkurrenz um 

Arbeitsplätze und mit wachsenden Einkommensdisparitäten (zwischen National­

und Masseneinkommen� zwischen Arbeits- und Sozialeinkommen� regionalen 

Differenzen) sowie mit der politisch-ideologischen Billigung und For­

cierung solcher Entwicklungen. Dies ist der vorläufige Schluß aus einer 

qualitativen historischen Analyse jener Epochen des Untersuchungszeitraums, 

in denen "Kriminalitätswellen" beobachtbar gewesen sind (in den 50er Jahren 

und in den letzten 60er Jahren). 

Charakteristisch für die Studie von Pilgram ist, daß sie die Kriminalitäts­

entwicklungsforschung in den Bereich der empirischen Kriminalpolitik­

forschung verweist 'U1'/.d empfiehlt, die bekanntwerdende und offiziell ver­

folgte Kriminalität als die sozial nicht tolerierte (aus einem großen Dunkel­

feld kriminalisierbarer Konflikte) zu analysieren. Eine Theorie morali­

schen Rigo��smus, moralischer Diskriminie��g, von informellen und for­

mellen Politiken sozialer Kontrolle sollte demnach mehr Orientierung in 

der Kriminalitätsentwicklungsforsc��ng bieten als eine Theorie des Devianz­

verhaltens und sollte künftige Studien in diesem Bereich anleiten. 

Eine nicht auf usterreich bezogene Arbeit ist die Sekundäranalyse inter­

nationaler äkonometrischer Kriminalitätsuntersuchungen durch Prisching 

(1982). Diese Untersuchungen haben den Einflw3 von Sanktionswahrschein­

lichkeit und Sanktionshähe auf die Entwicklung von Kriminalitätsraten zum 

Gegenstand und die Vorhersage von Sanktionsreformeffekten (z. B. der Ein­

fühI"�g der Todesstrafe) auf die Y�iminalitätsentwicklung zum Ziel. Das 

Problem Ziegt darin, daß die Effekte von Strafen auf den .�nali­

tätsverlauf weitestgehend ahhängiq sind von sozioäkonomischen Rahmen­

bedingungen in einer Gesellschaft. D.h. Abschreckung wirkt nur 'U1'/.ter be­

stimmten Beding'U1'/.gen. Die zahlreichen WiderspI"lche zwischen den von 

Prisching aufgegriffenen Untersuchungen kann er auf die Unterschiedlich­

keit jener Sozialvariablen zurückführen, die von den einzelnen Autoren 

in die Analyse und in das Modell der Kriminalitätsentwicklung und -steue­

rung einbezogen werden. Prisching rät zum gegenwärtigen Zeitpunkt. von 

einer Ubersch�tzung äkonometrischer Methoden in der Krimir�lpolitik-

p lan'U1'/.g ab. 
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Neben diesen aLLgemeinen Arbeiten zur Kriminalitätsentwicklung existieren 

einige neuere spezieLLe AbhandLungen über die statistische EntwickLung 

der Jugendk.:r>iminaLität, der AusländerkriminaLität und der Drogenstraf­

taten. 

Pilgram (1980)  und PiLgram/Rotter (1981 ) beschäftigen sich mit 

der Jugendkriminalität in tlsterreich seit 1955 und zeigen, daß die sta­

tistisch faßbare Kriminalitätsbelastung JugendLicher seit den frühen ?oer 

Jahren über jener von E�achsenen (ALte inkLudiert) Liegt und dieses 

'�ufhoLen" vor aLLem durch die überdurchschnittLiche BeLastung mit Ver­

mögensdeLikten stattfindet. Bemerkenswert ist die Tatsache;. daß die 

Kurve der JugendkriminaLität derjenigen der GesamtkriminaLität mit staz­

ken Obersteigerungen foLgt. Wenn es aLlgemein Kriminalitätsspitzen oder 

-täLer gibt, sind diese bei den JugendLichen jeweils besonders ausge­

prägt. Unübersehbar ist am BeispieL Jugendkriminalität, daß es - ent­

gegen verbreiteter Meinung - auch Phasen deutLich rück�figer KriminaLi­

tätsentwicklung gibt. Bemerkenswert ist auch, daß die BeurteiLung der 

JugendkriminaLi tät aLs verfo Lgungs- und sanktionswürdig durch Anzeige­

erstatter, PoLizei und Gerichtsinstanzen wensentlieh stärker divergiert 

aLs die BeurteiLung der KriminaLität irgendeiner anderen Gruppe. D.h. im 

theoretischen KOntext der zitierten kriminaLsoziologischen Arbeiten, daß 

JugendLiche erste Opfer bzw. Nutznießer des UmschLags moraLischer Wert­

maßStäbe und des öffentLichen KOntrollklimas werden und daß die Jugend­

gerichtsbehörden in tlsterreich während der jüngeren Vergangenheit ein 

Maß an Unabhängigkeit von soLchen soziaLen Reaktionsschwankungen (be­

merkbar auf Anzeigenniveau) beweisen. Es zeigt sich hier eine gewisse 

SchutzjUnktion der Jugendgerichte gegenüber jugendfeindlichen Tendenzen, 

die sich in vermehrten Kriminalisierungsinitiativen gegen JugendLiche 

äußern (vgL. dazu auch Pkt. 4) . 

Hinzuweisen ist an dieser SteLLe auch auf einen HandbuchartikeL von SchindLer 

(1980) , in dem dieser zwar keine neuen empirischen Arbeiten vorLegt, 

wohL jedoch seine älteren Studien zur Jugendkriminalitätsentwicklung in 

der Nachkriegszeit im Lichte des Forschungsstandes referiert. Die über­

einstimmenden Jugendkriminalitätskurven in den Jahren nach dem 1 .  und 2. 
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Weltkrieg (Anstieg zwischen 9. und 14. Jahr nach Kriegsende) bestäti-

gen ihm eine besondere Kriminalitätsgefährdung der kriegsbedingt zwi­

schen dem J. und 5. Lebensjahr vaterlos aufgewachsenen männlichen Jugend­

lichen und damit die Annahmen der psychoanalytischen Erziehungs�heorie. 

Mit dem weiteren JugendkriminaZitätsverlauf befaßt sich Schindler nicht 

mehr. Auf die weitere Entwicklung ist das Erklärungsmodell der Vater­

entbehrung nicht anwendbar. 

Die Jugendkriminalität in Wien in den Jahren 1918 bis 1938 ist Gegen­

stand einer sozialhistorischen Dissertation von Ebe�ann (1983)� der 

über 3000 Akten des Jugenagerichtshofes aufgearbeitet hat . Das Material 

ist statistisch erst sehr unvollständig und wenig übersichtlich ausge­

wertet� bietet aber immerhin Information über eine erhöhte Zahl junger 

Delinquenten in den ersten Nachkriegs- und den f�1hen 30er Jahren. 57% 

der Jugendlichen� mit denen sich das Gericht im Untersuchungszeitraum 

befaßt hat� haben ihr 14. Lebensjahr noch nicht vollendet gehabt. Anlaß 

der Intervention hat in zwei Drittel aller Fälle (wie auch heute) eine 

Vermögensstraftat (vop�iegend Diebstahl von Lebensmitteln� Bedarfsgütern 

J� den Alltag) gebildet� häufiger als heute auch ein Sittlichkeits­

delikt oder Vagabundage. Den Zusammenhang der Jugendk:�minalität mit der 

differenziert beschriebenen geseuschaftlichen Position und den Lebens­

verhält"n:issen der großstädtischen Jugend der Zwischenkriegszeit könnte 

gleichwohl erst ein genaueres Eingehen auf die Umfangs- und S�Ak�� 

verände�Angen der jugendlichen Delinquenz im behandelten Zeitraum deut­

lich machen. 

Eine wei�ere G�Appe� deren Kriminalität im Verlauf zumindest aer 70er 

Jahre st-udiert wurde, sind die ausländischen Arbei�aehmer in �sterTeich 

(Pilgram, 1983). Ihre Kriminalität entwickelte sich �ährend des Jahr­

zehnts wie die Ausländerbeschäftigung� sie war rückläufig - und zwar 

stärker noch als die Gastarbeiterzahlen selbst. D.h. die Kriminalitäts­

belast-'..uzg ausländischer Arbeitnehmer in {jsterreich sink.t. Eine Ausnahme 

von dieser Entwicklung macht die kleine Gruppe der türkischen Arbeits­

immigran�en. 

Von den einzelnen Kriminalitätsformen erzielt nur die Suchtgiftkr��i­

nalität nähere Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer statistischen Ent-
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wicklung. Pilgram (1980) kommt zum Ergebnis� daß für den Zeitraum 

1968 bis 1978 ein Anstieg der registrierten Drogendelikte in zwei 

Etappen� nicht jedOch eine Tendenz zu schwereren Begehungsfor.men� zu 

härteren Drogen oder zu jüngeren Tatverdächtigen feststellbar ist. Ober 

die "administrative Epidemiologie" des iUegalen Drogengebrauchs (d.h. 

über die KOnsultation amtlicher Statistiken) hinaus geht Eisenbach-Stangl 

(1983) . Sie wertet vergleichend eigene und fremde� zu Beginn und Ende 

der 70er Jahre du:l'chgeführte Umfragen unter Schülern aus und stellt die 

Ergebnisse in Bezug auf deren Dro gene rfahrungen zudem ausländischem 

Datenmaterial gegenüber. Relativ eindeutig ist eine abnehmende Tendenz 

bis Mitte der 70er Jahre in fast aUen europäischen Ländern. Dies unab­

hängig davon� welche strafrechtliche Politik betrieben worden ist. Das 

Abj1auen der '�rogenwelle" scheint Mitte der 70er Jahre zu einem Still­

stand. gekorrmen zu sein. Bundesdeutsche Ergebnisse weisen auf einen neuen 

Anstieg hin� dessen Repräsentativität für Europa noch nicht feststeht. 

Für asterreich kann Eisenbach-Stangl nicht feststellen� daß die AnteiZs­

werte drogenerfahrener Schüler die Höhe "der frühen 70er Jahre erreicht 

hätten. 

Weitere Studien liegen vor über politische Gewalttätigkeiten sowie über 

Steuerwiderstand und Schmuggel� beides jedOch in weiter zurückliegenden 

historischen Abschnitten. Diese Studien verwenden überhaupt kein oder 

statistisches Quellenmaterial nur unter vielfältigen and.eren Dokumenten. 

Politische Gewalt und Terrorakte� anderswo aktueller Forschungsgegen­

stand� sind in asterreich im Zuge der Aufarbeitung der Geschichte der 

1. Republik vom Historiker Botz (1983) behandelt worden. Unter dem Titel 

"Gewalt in der Politik" zieht er eine Bilanz der politischen Gewaltan­

wendUng zwischen 1918 und 1938 hinsichtlich der Formen� AbZaufmuster� 

Aktivisten, Zahl und politischen Herkunft ihrer Opfer� politisch-struktu­

rellen und ökonomischen Bedingungen. Aus der überaus detaillierten Studie 

soll hier lediglich die Zahl von 836 Todesopfern politischer Gewalt und 

ihre Verteilung auf "Mar=isten" (43%) � Exekutive und Militär (23%) � 

Nationalsozialisten (21%) und Katholisch-KOnservative und Heimwehren (10%) 

herausgegriffen werden. Botz versucht das Auftreten von Unruhen und 

Gewaltakten vor allem auch als Indikator sozialer Spannung und Instabili­

tät sowie deren politisch ungedammter Eskalation zu begreifen. Die kon­

[Ziktregelnden Insti�utionen der 1. Republik waren vor allem der zu-
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nehmenden wirtschaftlichen KOnfZiktverschärfUng nicht gewachsen. Die 

Blockierung der wirtschaftlichen KOnfiiktaustragung (Streiks) fü.hrte 

zum Doppelphänomen der Apathie und Radikalisierung und schließlich zur 

Antwort des autoritären Staates und dem Ende der Dem:Jkratie. Diesem Pro­

zeß entspricht das statistische Ergebnis, daß die Zahl der Gewaltopfer 

am stärksten mit der A:t>beitslosigkeit, mit dem Gewaltniveau in der 

Politik ("Opfer im Vorjahr") sowie mit dem Ausmaß des Exekutiveein­

satzes variiert. 

Der materiellen Kultur des Vormärz, der allmählichen Verände��g der 

Lebensbedürfnisse und der staatlichen (Steuer-)Politik zu ihrer Re­

gulierung widmet sich die Habilitationsschrift von Saurer (1983). Ihre 

A:t>beit über Wege, Bewegungen und Grenzen, über Zölle und Steuern ent­

hält auch ein Kapitel über WiderstandSformen gegen die Besteuerungs­

poZitik, vor allem über den Schmuggel. Saurer zeigt, weZch unterschied­

liche Gruppen sich daran beteiligt und welch unterschiedliche Motive sie 

dahei eingebracht haben (Protest vs. Ausbeutung von Armut .und Abhängig­

keiten). Sie schildert die iZlegale Arbeitsorganisation des Schmuggels, 

die Interessen, die sich dahei ergänzten, und die Rückwirkung des Massen­

phänomens auf die staatliche BedürjnispoZitik. Die Arbeit liefert darin 

ein subtiles historisches FaUbeispieZ für "illegal business". 
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3. Studien über besondere Formen der K:t>imina U tät 

Es ist schLJierig, in die Wiedergabe atz jener Studien, die verschiede­

ne K:riminaUtätsphänomene behandeLn, eine Ordnung zu bringen, weLche 

der spannweite der Themen, den divergierenden Erkenntnisinteressen und 

Methoden, sie zu verfo7,gen, gerecht wird. Um aber einem bLoßen Scherben­

haufen an Information vorzubeugen, ist es erforderUch, für die D� 

steLLung einen Ordnungsgesichtspunkt zu wähLen, der die ResuLtate 

soziatwissenschaftLich sinnvoLler zu strukturieren erLaubt aLs etwa 

die Klassifikationen des StGB. 

Dem fo7,genden Versuch, an die Fütze des MateriaLs ein Ordnungskriterium 

anzuLegen, Liegt eine theoretische KOnzeption von K:riminaLität zugrunde, 

die einer kurzen Skizze und Begründung bedarf. Devianz und K:t>imi-

naLität können wie soziaLes HandeLn schLechthin aLs Strategien und 

Produkte der Laufenden Auseinandersetzung mit geseLLschaftLichen Ver­

häLtnissen und diese spiegeLnden Normen verstanden werden. Devianz 

und K:riminaZität und ihre BehandLung aZs das (AnomaLisierung, K:t>imi­

naZisierung) re�ektieren wie andere Handlungsphänomene die unter­

schiedlichen soziaZen Situationen von Akteuren, auf geseLlschaftliche 

Bedingungen, Prozesse und die Verständigung darüber Ein�uß nehmen zu 

können. (Ohn-)Macht und (In-)KOmpetenz hierzu finden ihren viel-

fäLtigen Ausdruck auch im Bereich der K:riminaLität. Naiven und unge­

konnten Formen des Umgangs mit Macht und Recht (Macht- und Rechts­

differenzen) stehen raffinierte und organisierte Formen gegenüber, deren 

beider K:t>iminaZisierung in jeweils unterschiedLichem Maße abwehrbar 

oder durchsetzbar ist. Die variabZe geseZlschaftliche Position (= die 

allgemeinen Handlungs- und Deutungschanaen) von Akteuren formt auch 

Normverletzungen (wie KOnformität) bzw. deren Definition und Verfo7,gung 

wesentlich und bietet sich als Ordnungsgesichtspunkt für das hier zu 

referierende Forschungsmaterial deshalb an . Der Vorteil einer entsprechen­

den Anordnung der Befunde zu singulären K:t>iminalitätserscheinungen 

Uegt nicht zuletzt darin, daß sie diese zu Variablen von Relevanz in 

der geselZschaftlichen Entwicklungsdynamik in Bezug setzt und eine Auf­

hebung der in der K:t>iminoZogie herrschenden Kluft zwischen der Forschung 

über die verschiedenen Spielarten und der Forsohung über die "Bewegung" 
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(= EntwickZung) der J.<xoiminaZität verspricht. 

Wenn der folgenden GZiederung des Materials - wie im übrigen jedem 

anderen ordnenden Vorgehen auch - eine gewisse WilZkürlichkeit anhaftet, 

wenn mit dieser Gliederung auch nicht dem DemonstrationsanZiegen aZZer 

zitierten Arbeiten entsprochen werden kann, scheint es doch sachlich 

vertretbar, die Studien zur KriminaZität aus der Situation der Benach­

teiligung und Inkompetenz (z .. B. Kinder- und JugendkritninaZität, JU:oimi­

naZität von RandSchichten) und Studien zur KriminaZität aus der Situa­

tion der Privilegierung (Machtmißbrauch, KOr��tion etc. ) jeweils 

zusammenzufassen und Formen von KriminaZität gesondert zu behandeZn, die 

nicht nach dieser Dimension beurteilt werden können (z. B. HomosexuaZität, 

Drogendelikte, die gegen soziaZpositions-unspezifische "Sitten"-Normen 

verstoßen) . 

KriminaZität sozial Schwacher, Benachteiligter (Kinder- und Jugend­

kriminalität, KriminaZität von Randschichten). 

Kinder- und Juge��eZinquenz zählen zu den bevorzugten kriminoZogi­

sehen Forschungsgebieten. Im vorangegangenen .�itel wurde schon über 

Arbeiten zur EntwickZung der Jugendkriminalität berichtet, in den nach­

Jolgenden wird die Rede sein von Studien zur institutionelZen Behandlung 

straffäZliger Jugendlicher. Daneben entpuppen sich auch Untersuchungen 

zu manchen DeZikten (z. B. Suchtgiftdelikten) aZs vornehmlich an Jugend­

verhaZten interessiert. Im Verhältnis zu anderen kriminologischen For­

schungsgegenständen scheint die JugendkriminaZität eher übererforscht. 

Die in den Be��chtszeitraum fallenden einschlägigen Untersuchungen an 

delinquenten Kindern und Jugendlichen lassen sich grob in zwei G��pen 

teilen, von denen eine den Determinanten der Jugendkriminalität über 

die Ausforschung der besonderen Merl<.maZe straffällig gewordener Jugend­

Zicher näher kommen wiZl, die andere über die Suche nach Gemeinsam­

keiten zwischen aUl�älligen Jugendlichen und ihren AZtersgenossen die 

Jugendlichkeit schlechthin als Risikofaktor für DeZinquenz herausarbei­

ten möchte. Die erste G��pe von S��ien operiert stärker objektivierend 

mit amtLichen Daten und Testdiagnosen über Jugendliche, die zweite 
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stärker aus der Komrrrunikation mi t JugendUohen (aus der praktisohen 

Jugendarbeit) und unter Berüoksichtigung der subjektiven LebensweZt 

der Jugend. 

Zur ersten Gruppe zähZen die AIobeiten von Wimmer (1982) � Suda (1980)� 

Pernhaupt (1983) und Danzinger/Egger (1982) . Wimmer (1982) hat eine 

Stichprobe von 20 Probanden Msohen 11 und 14 Jahren aus versohiedenen 

Erziehungsheimen mehrmaZs getestet und befragt und sieht DeZinquenz aZs 

Konsequenz emotionaZer Deprivation in FamiZie und SohuZe. Ganz auf die 

AnaZyse von 50 Fürsorgeakten besohränkt swh Suda. (1980) � um dabei eine 

Verbindung zwisohen Untersohiohtzugehörigkeit� famiZiärer Desorgani­

sation und SoziaZisationsmängeZn einerseits und JugendkriminaZität 

andererseits zu konstatieren. ResuZtate dieser AIot sind nioht neu und 

erhaZten duroh soZohe Studien kein verbessertes empirisohes Fundament. 

Diesen Untersuohungen fehZt es u. a. an einem VergZewh von straffäUigen 

mit JugendZiohen� die nioht zum Objekt behördZioher Aufsioht geworden 

sind. 

Ein soZoher VergZewh zwisohen ''ProbZemgruppen'' (BewährungshiZfepro­

banden� Drogenabhängige� AZkohoZkranke) und der NormaZpopuZation von 

LehrZingen und SohüZern hinsiohtZioh der Lebenssituation und insbe­

sondere der Erfahrung aggressiver� angsterregender Erziehungsmaßnahmen 

geZingt Pernhaupt (1983) . Er zeigt� daß die ZebensgesohiohtZiohen MangeZ­

und MißhandZungserfahrungen bei Probanden der BewährungshiZfe besonders 

kumuZieren. Damit überein stimmt eine Untersuohung von Danzinger/Egger 

(1982) an den 100 jüngsten Strafgefangenen der StVA Graz-KarZau (nioht 

eigentZioh JugendZiohen) und 100 Personen einer KontroZZgruppe von 

Fabrikarbeitern. Die Gruppe der Gefangenen hat in ihrer Kindheit deut­

Zioh öfter eine aggressive FamiZienatmosphäre erZebt� stammt wesentZioh 

öfter aus behördZioh auffäZZigen FamiZien und hat häufiger - wie sohon 

die EZterngeneration - gravierende AZkohoZprobZeme (diesem Faktor giZt 

im übrigen das Hauptinteresse der Studie). 

Der statistisohe Zusammenhang zwisohen soziaZen BeZastungen und Benaoh­

teiZigungen und erfaßter JugendkriminaZität mag darüber vermitteZt sein� 

daß die Reaktion der UmweZt und der Eingriff der Fürsorge- und Justizbehörden 

stärker von den ungünstigen soziaZen und ErziehungsverhäZtnissen aZs von der 
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De linquenz se lbs t de terminiert wird. Daß zumindes t die .�minalisierung e�n 

Produkt der Deprivation Jugendl icher (nicht - wie manchmal behaupte t  - der 

AUJnebung von Benachteiligungen im a llgemeinen Wohlstand) is t, kann durch 

die zitierten Studien neuerlich a ls bes tätigt betrachtet werden. 

Zur zweiten Gruppe von Arbeiten zu rechnen sind die von Spie l/Leixnering 

(1981), Mairhofer/Magreiter (1982), Ruthner (1982) und Thaler (1980). 

Die Studie von Spie l/Lei-�ering (1981) geht aus der psycho logischen 

Gutachtertätigkeit in 17 FäUen von Tötungsde Zikten durch Kinder und 

Jugendliche hervor. Die Autoren kommen zur Ansicht, daß kindliche und 

jugendliche Mörder keine andere Persönlichkeit zeigen als kleinkrimine l le 

Jugendliche, daß die Tötungen in aller Rege l das nicht---intendierte Ende 

einer Handlungske tte in Uberforderungssituationen darges te l lt haben 

und es den Tätern, wie allen Gleichaltrigen, noch an Reife gefehlt hat, 

die Bedeutung des Todes wirklich zu begreifen. 

Die Berichte von Magreiter/Mairhofer (1982) und Ruthner (1982) sind aus 

der praktischen Jugendarbeit in Clubs für Motorrad �zw. FußbaUfans ent­

standen. Nairhofer/Magreiter beschreiben Gruppens t-L'ukruren, Aktivitäten 

und Lebensstil von "Rockern " und finden vie le ParaUe len zwischen ihren 

Werten und denen ihrer Umgebung . Sie sehen in der Rockersubku ltur sogar 

einen f�ktione llen Ersatz für eine geschlossene Arbeiterkultur, die �n 

der Form nicht mehr existiert. Auffäl lig an Rockern sei weniger eine 

spezifische Gewalttätigkeit als vie lmehr die von ihnen stilisierten und 

augenfäl lig gemachten Unterschiede zwischen sozialen Schichten. Ruthner 

(1982) schi ldert die Gründungen und die Zusammense tzung von jugendlichen 

Fußballfank lubs und ihre (neben Vandalismus und Aggression) weniger be­

achteten Freizeitorganisations leistungen. 

Eine Studie eigener Art stammt von Thaler (1980). Sie beschreibt sehr 

im Detail den gemeinsamen, quasi therapeutischen Prozeß der Aufklärung 

der lebensgeschichtlichen Bedeuv�ng seiner (Klein-) .�ina lität für 

einen Jugendlichen im Verlauf langfris tiger Kontakte zwischen ihm und 

der Autorin, gleichzei tig Heimerzieherin. Das Besondere an der Arbeit 

ist, die Veränderungen der Interpretation der De linquenz des Jugendlichen 

im Lauf der Interaktion mi t ihm fes tgehal ten und gerade die Unbestimmt-
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heit und das Oszillieren von Kriminalitätsdeutungen als soziaZe und 

pädagogische Chance für den Jugendlichen und die Heimerziehung wahrge­

norrurren zu haben. Die Studie ist geeignet� die Ergebnisse anderer� denen 

es um die Erhärtung von Theorien über KriminaZitätsursachen geht� aZs 

HiZfe für den Umgang mit auffäHigen Jugendlichen infragezusteUen 

(nicht als Hilfe für KriminaZ- und SoziaZpolitik). 

GleichfaZls an der Geschichte und Wirksamkeit von Jugendkriminalitäts­

theorien interessiert sind Rotter/Steinert (1981). Ausgehend von einer 

empirischen Untersuchung über Jugendkriminalität in der GroßfeldSiedlung 

in Wien 21 und dem unerwarteten Ergebnis unterdurchschnittZicher Krimi­

naZitätsbeZastung Jugendlicher in diesem Gebiet� steZZen sie sich die 

Frage nach der politischen Funktion von (faZschen) Annahmen über Stadt­

struktur und (Jugend-) IWimitzaZi tät. Dazrüber wird im Kapi te l über Medien 

und öffentZiche MeinUng noch zu berichten sein. Hier sei nur hingewiesen 

auf die in der Studie in Interviews mit Bewohnern festgesteZZten Risken 

und Erschwernisse für JugendZiche aus Vierteln mit schlechtem Ruf. 

Eine ganz anders geZagerte Studie Zegt Csaszar (1984) unter dem TiteZ 

"K.a:tTieren deZinquenter Jugendlicher" vor. Diese an sich aZs ErfoZgs­

kontroZle jugendgerichtlicher Maßnahmen am Legalverhalten von 759 Probanden 

angeZegte Untersuchung (vgZ. dazu unter Kap. 5) kann auch als Information 

über die Persistenz von (verfolgter) Jugendkriminalität gelesen werden. 

Es zeigt sich� daß - über einen Zeitraum von acht Jahren beobachtet - es 

bei 46% strafgerichtZich angezeigter Jugendlicher bei einer einmaligen 

Auffälligkeit bleibt� daß ferner Auffälligkeit in frühem (strafun­

mündigem) Alter nicht den größeren Hang zur kriminellen Karriere indi­

ziert (59% der Angezeigten unter 14 Jahren scheinen kein weiteres Mal bei 

Gericht auf) . Bemerkenswert auch das Ergebnis� daß "soziaZe" DeZikte (im 

Sinne des "Gesellschaftsdiebstahls") entgegen ihrer strafrechtlichen Be­

wertung seZtener in einep kriminellen Karriere zu münden tendieren als 

individuell gesetzte Delikte. 

Ober Kinder und Jugendliche als Opfer von Mißhandlungen gibt eine Unter­

suchung von Pernhaupt/Czermak (1980) Aufschluß. Gestützt auf eine Re­

präsentativumfrage in ljsterreich über EinsteZlungen zur körperlichen 

Züchtigung aZs Erziehungsmittel� zur persönlichen Erfahrung und Anwendung 

III-73 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 04 Hauptdok. Teil 4 Studien (gescanntes Original)22 von 73

www.parlament.gv.at



-21-

desse Lben� ge Langen die Autoren zu einer wahrscheinLichen ZahL von 

75. 000 bis 85 . 000 rege Lmäßig geschLagenen Kindern (bis 10 Jahre ) im 

Lande. 5% der unter 30J"ährigen Befragten kennen rege Lmäßige Prüge L 

aus der eigenen Erziehung� 4% aL Ler Befragten weiß um mißhande Lte 

Kinder in ihrer Umgebung� 1 %  gibt zu� die eigenen Kinder mi t Gegen­

s tänden zu sch Lagen . Die aus Daten dieser Art gewonnene Hochrechnung 

von 200 bis 400 maL mehr KindesmißhandLungen aLs einsch�gigen Ver­

urteiLungen s timmt mit internationaLen Dunke l zifferschätzungen über­

ein. Die Autoren s te L Len einen deutLichen Zusammenhang zwischen SoziaL­

schicht� erLebter Hi Lfs Losigkeit gegenüber der Umwe Lt� Autoritätshörig­

keit (Kon[ZiktvermeidungsverhaL ten gegenüber Autoritäten) und Bereit­

schaft zu gewaL ttätiger und mißhande Lnder Kindererziehung fest .  

Mehrfach untersucht ist auch die KriminaLität von Randschichten der 

österreichischen Gese L Lschaft. He�)orzuheben ist hier das aus tei L­

ne hmender Beobachtung in der Lebenswe Zt von "SandLern " hervorgegangene 

Anschauungsmateria l von GirtLer ( 1 9 8o �  1 983 ) .  Er behande � t die Sub-

kuL tur der Nichtseßhaften� die Biographie ihrer Mi tgZieder und ihres 

Rückzuges aus der Ges e l Lschaft� in der sie versagt haben� sowie den Auf­

bc:u einer Gruppenidentitdt von "SandLern " in Auseinandersetzung mit 

ihrem so zia Len Stigma. KriminaLität und Gefängnisaufentha l te spie Len �n 

der Lebensgeschichte der meis ten ,Vichtse13haften eine Ro Ue� werden 2Uch 

aLs BestandteiL der gemeinsamen Lebenserfahrung und insOfern aLs "Aus­

zeichung " der G:rn..ippe empfunden . Aktue L l  aber gehen Nichtseßhafte K.onf�ik­

ten mi t dem Gesetz eher aus dem Wege (lu'iminaZi tät gehört eher zu ihrer 

Vergangenheit aLs Gegeru.uart) � wei L sie zu sehr auf Du Ldung durch die 

Po Lizei angewiesen sind. Hinzuweisen ist an dieser Ste L Ze auf eine weitere 

Arbeit Girt lers ( 1 9 83) � in der er unter Aru.ue��ung der biographischen 

,VJe thode einen Proze13 sozia len Abs tiegs innerhaLb der "Un terwe Zt" schiLdert. 

Es wird am Beispie L der rekonstruierten Biographie eines Wiener "Ganoven " 

deutLich gemacht� we Lche soziaLen Leis tungsanJorderungen vor a LLem 

auch an Gewal tkontro l le in krimine LLen Subku L turen ges te L L t  werden und 

erfü L l t  sein müssen . GirtZer be Legt hier einen Fa Ll  des "doub Le fai Lure "� 

der weder T� LegaLe noch krimine l Le Karrieren die Erro lgsvorausse tzungen 

rrti tbringt. 

Zur ,��mina lität aus Ländischer Arbei tnehmer finden sich Daten in der 

Studie von PiZgram ( 1 9 83) . Die differenzierte Auswer��ng von KriminaZ-
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statistiken erweist die gegenüber einer hinsichtZich ALters- und Ge­

schZechtsstruktur vergZeichbaren InZänderpopuZation niedrigere KriminaZi­

tätsbeZastung von Gastarbeitern. Dies giLt insbesondere bei den Eigen­

tumsdeZikten� nicht jedOch bei den AggressionsdeZikten. Daraus ist zu 

schLießen� daß Aus �nder vor aLLem ProbZeme mit der Durahsetzung soziaZen 

Respekts vor ihrer Arbeitsanstrengung haben. Die Untersuchung zeigt auch� 

daß die KriminaZität ausZändischer Arbeitnehmer in Regionen� in denen 

Gastarbeiter nur peripher und kurzzeitig beschäftigt werden sowie in den 

Regionen� in denen AusZänderbeschäftigung am weitesten verbreitet ist und 

Tradition hat� am niedrigsten ist. Gefährdet scheinen vor aZ�em Aus­

Zänder an der SchweLLe zwischen G�tarbeit und Arbeitsimmigration und im 

Moment der Unsicherheit der AusZänderbeschäftigung wegen aZZgemeiner 

ArbeitsmarktprobZeme. 

KriminaZität soziaL , PriviLegierter (professioneZLe KriminaZität. 

WirtschaftskriminaZität) 

Kaum Forschungen gibt es über 'professioneLZe" KriminaZi�t� über den 

soziaLen UnterhaLt aus iLLegaZen Praktiken und Geschäften. Hierbei 

handeZt es sich um ein Spektrum von Aktivitäten� die angesiedeZt sind 

zwischen wechseZseitiger Ausbeutung von Abhängigkeit innerhaZb depra­

vierter Randschichten und wechseLseitiger Absicherung ungesetzZicher Ge­

schäfte durch wirtschaftLiche und poZitische Macht� vice versa. Nur 

GirtZer ( 1 9 83)  ist es geZungen� die ZugangsprobZeme zu TeiLen dieser 

'�aZbweZt" zu Zösen und über ethnographische Methoden die ReaZität der 

ZuhäLterei zu erschLießen . In KOntakten und Gesprächen mit Wiener 

Prostituierten und ZuhäLtern hat sich für ihn aZZmähZich eine Phänomeno­

Zogie der ZuhäZterei abzuzeichnen begonnen. GirtZer reZativiert dabei 

das BiZd vom gewaLttätigen� in einem Ring organisierten Herrscher über 

mehrere Prostituierte und deren Einkommen. EmotionaZe Beziehungen zur 

Prostituierten und gewisse Leistungen für die Organisation der Prosti­

tution� nicht zuZetzt für die ReguLierung und Beruhigung der Szen�� er­

weisen sich aLs nicht minder wichtige und wirksame Instrumente der ZuhäZ­

terei aZs Einschüchterung und GewaZt. Die Bedeutung von GewaLt im Ver­

häLtnis zu der von konsensueZLen Arrangements� der KOnzentrations- und der 

Organisationsgrad� damit der KriminaLitätscharakter der ZuhäZterei wer-
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den nach der Erkenntnis Girtlers eher überschätzt. 

Nicht weniger rasch aufgezähl t  sind die Studien zur KI'iminalität aus 

der Si �dation der Privilegierung, unter Ausnutzung von Wissen und 

sozialer Posi tion. Zwar sind im Berichts ze itraum un ter dem Eindruck 

von "Skandalen " einige wissenschaftliche Puh likationen über das Thema 

Korrup tion erschienen (Brünner, 1 98 1 ;  KOrrup tion, 1982 ) ,  die Thesen zu 

Bedingungen des Mißbrauchs von Macht und Amt formulieren und dis kutieren, 

insofern empirische Arbeiten vorberei ten, ohne aber se lbs t mi t Daten und 

Fakten aufzuwarten. Zu finden sind zwei schmä lere Untersuchungen von 

Laich (1984 )  über wirts chaftliche Fahrlässigkeitsde likte und Zima (1 980, 

1984 ) über "Computerkriminalität".  Laich berichte t über die gerichtliche 

Erledigung von 871 s taatsanwaltschaftlich überprüften ROnkursakten am 

Landesgericht Innsb��ck, über eine überdurchschni ttlich hohe Anklage­

intensität (54%) , niedrige Freispruchquo te (6%) und das tlberwiegen von 

(bedingten ) Ge lds trafen. Obwoh l es sich hier eigentl ich um eine Studie 

zur gericht lichen Praxis (vg l .  Kap . 5)  hande l t, zeigt sich in ihr die Be­

deutung krimine l ler Aspekte b zw .  ein beträchtliches .zrinr�nalis ie��gs­

risiko (wenn auch nicht Sanktionsrisiko ) bei �irtschaftlichem Bankro tt. 

Zima (1980, ergänzt 1984) hat alle bisher in Us terreich bekann�gewordenen 

22 Fä Ue von "Computerkriminali tät" (1980 :  5 FäZ Ze )  mi t einer Gesamt­

schadensswrune von 3 2  Mi Uionen Schi Z Zing ( 1 980 :  83 3 .'1io SchiZ Z ing) re­

cherchiert, vorwiegend Ccmputermanipu lationen, -sabo tage und -spionage . 

Um die soziale Vertei lung von KI'iminalität bzw. um die "Verte ilungs­

�rkung " des Strafrechts (vg l .  Kap . 5) dreht sich eine gr'Andlegende 

S�ddie von Rotter (1980 ) ,  ents tanden im Rahmen eines größeren So zialbe­

richts . Sie is t anhand der Analyse von über 1 500 für den AnfaZZ an ös ter­

reichischen Gerich tshöfen repräsentativen Straffäl len in der Lage zu zei­

gen, daß - im Verhä l �ais zu ihrem Bevö lkerungsante i l  - vor a llem Arbeits­

lose und unqualifizierte Arbei ter unter den der Staatsanwaltschaft An­

gezeigten dominieren und alle anderen Berufsklassen (am stärks ten Ange­

s te l lte und Beamte ) unterrepräsentiert sind. Es gib t deu�lich schicht­

spezifische De likte . Diebs tah ls- und öffentliche Gewal tde Ukte machen 

bei unqualifizierten Arbeitern einen fas t  vierma l so hohen Anteil aus 

wie bei höheren Anges te l l ten und Se lbs tändigen ( 56% vs . 1 5%) 3 umgekehrt 

der Ante i l  von Bet��gs-, Veruntreuungs- �nd anderen Wirtschafts- sowi e 
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Straßenverkehrsde �ikten in der höahsten Sozia �sahiaht einen dreima� 

so hohen Antei l wie in der untersten (59% vs . 1 9 % ) . Diese Studie is t 

die einzige, die den Mange L der Kriminals tatis tiken, niahts über die 

soziaLe Herkunft der Tatverdäahtigen und Abgeurtei L ten auszusagen, zu­

mindes t punktue L L beheb t.  

De Likte gegen Si ttennormen (Si tt Liahkei tsde Likte, Drogende likte) 

Es existieren einige Studien, we Lahe siah auf so zia Le Gruppen beziehen, 

die siah auf einer gese L LsahaftLiahen Posi tionsskala niaht genau ein­

ordnen Lassen, bzw. auf Kriminalitätsphänomene, deren so ziaLe (z . B. 

Sahiaht-) KOrre Lationen im Lauf der Gesahiahte veränder Liah gewesen sind 

und sind. Bes timmte Si ttLiahkeits- und Drogende likte (Drogengebrauah) 

s te L Len kuLture L len KOnsens über individue L le Freiräume, niaht aber die • 

materie LLe Ordnung der Gese L Lsahaft infrage .  Soweit sie Akte ohne Ge­

sahädigten dars te L Len und sowei t sie von Personen gese tz t  werden, die 

keinen anderen Make L haben, is t die Inkriminierung hier ums trittener 

a Ls bei anderen s trafreahtLiah erfaßten Tatbes tänden . Dieser Ums tand 

befördert das Forsahungsinteresse . 

HomosexuaLität is t heute weitgehend entkriminalisiert . Gese tz Liah ver­

bo ten bzw. probLematisah sind und b Leiben homosexue L Le Beziehungen zu 

Minderjährigen, homosexue L Le Prostitution und die öffentLiahe Organisa­

tion von Homosexue L Len . Eine Befragung von 1 1 3  organisierten und niaht­

organisierten Homosexue L Len naah Sahneeba� �prinzip s tammt von Förster 

( 1 9 81 ) . Die Umfrage �iefert unter den Daten zur Diskriminierung so �ahe 

über "unfreiwi Uige Po Zizeikontakte " und "KOnfZikte mi t dem Gesetz ". 

Daraus geht hervor, daß 1 8% der Befragten zur Zei t der Strafbarkeit der 

Homosexua�ität po Lizei liahen Verdaaht auf siah gezogen haben (kein Unter­

sahied zwisahen Organisierten und Niaht-Organisierten) . Unfreiwi L liger 

Po lizeikontakt aufgrund von Beziehungen zu Minderjährigen und Striahern 

ist bei niahtorganisierten Homosexue � len (vermutLiah die für die Popu La­

tion repräsentativere Gruppe )  deut�iah häufiger a�s bei organisierten, 

deren Po lizeikontakte vornehmLiah von Homosexue � Lenkundgebungen stammen . 

Geriah�ontakte haben bei 10% der organisierten und 17% der niahtorgani­

sierten Befragten s tattgefUnden . Ersiahtliah is t daraus , daß die Organisa­

tion HomosexueUer, reahtZiah se �bs t  prob �ematisah, gegen "deviante " 
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Formen der Homosexuali tät zu immunis ieren scheint. 

Zum Gebrauch iZ legaler Drogen gib t es aus dem Berichtszeitraum fünf 

Studien� davon vier Befragungen� bis auf eine an Schülern durchge­

führt� und eine Spezia lauswertung des jährlichen Berichts über die 

Suchtgift7<.riminaZität in {js terreich. Die umfangreichs te und nach den 

vie lfäl tigsten Gesichtspunkten gewende te Umfrageun tersuchung s tammt 

von Eisenbach-Stangl (1 980 - Vorun tersuchung an ca. 600 Schülern �� 

Wien 21 � Schwerpunkt : Drogenkonsum und Freizeitverhalten; 1 983 - Analyse 

geschlechtsspezifischer KOnsummus ter; 1 984 - End- und Gesamtbericht) . 

In diese Untersuchung sind ca . 3000 Schül er der 9 .  und 1 1 .  Schulstufe 

(a l ler Schul typen) im Bundes land Wien einbezogen worden. Eine ähn lich 

breit ange legte� aber ers t tei lweise ausgewerte te Umfrages tudie an ��d 

2000 Schülern zwischen 1 4  und 21 Jahren liegt aus dem Bundes land Tiro l 

vor (Kryspin-Exner� 1 981 ) und erlaub t  ansatzweis e  einen Os t-Wes t-Ver­

g leich im Bundesgebiet .  Nicht an der Epidemio logie des Drogengebrauchs� 

sondern an dessen "Ursachen " ist die Befragung von Naderer ( 1 980 )  an 

Klienten einer oberäs terreichischen Drogenberatungsste lle und eir�r 

Xontro llgruppe interessiert. Da nicht anzunehmen is t� d2G f�e iwiilig be­

handlungs suchende oder gerich tlich zur Behandlung angeha l tene DrQgen­

nehmer typisch für Drogengebraucher sch lechthin sind� da ferner die Ver­

g leichsgruppe von Naderer eher wi l l kürLich gewäh l t  ist� so l l ten seine 

Ergebnisse nur als Information über die Kliente l der Bera��ngss te l le 

"Point" ge lesen werden . 

Neben einigen tJbere ins tirrorrw!gen zwischen den beiden großen Umfragen hin­

sichtl ich der G��dmus ter des Drogengebrauchs be i Schülern (Uberwiegen 

des KOnsums legaler Drogen� "Eins tieg " über diese� Verbindung zwischen 

intensivem Niko tin-� A lkoho l- und il lega lem Droger4enuß� Vorherrschen 

von weichen Drogen und Medikamenten bei den inkriminierten Subs tanzen3 

hähere Abs tinenzraten und späterer Beginn des Drogenkonsums bei Mädchen e tc ' ) 3  

fal len beträchtl iche Unterschiede im De tai l auf. So ist die Gesamtquo te 

drogenerfahrener Schüler in Wien mi t 1 1 %  etwa dopp e l t  so hoch wie in 

Tiro l ( 5% ) �  obwohl dort relativ ä l tere Schüler inte�)iewt worden sind3 

das Alter der �iener Schüler bei ers ter Drogenerfah��g um rund zwei 

Jahre jünger und der Antei l rege lmäßiger KOnsumen ten mi t einem Vierte l 

der Drogenerfahrenen in Wien etwa d:t>eimal so hoch . Hir4egen ist der 
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Unterschied zwischen den GeschZechtern in TiroZ offerzba:r weniger aus­

geprägt. Daneben enthäZt die Wiener Studie eine VieZzahZ von zustäzZi­

chen Informationen über die soziaZe Herkunft, LebensverhäZ tnisse, SchuZ­

probZeme, FreizeitverhaZtensweisen der befragten JugendZiahen. Durch Ver­

knüpfung aZZ dieser Daten bietet sich ein BiZd, das schichtspezifi-

sche Konsumgewohnheiten und Initia.tionsrituaZe in den ZegaZen Drogen­

gebrauch erkennen �t: TendenzieZZer Abstinenz, Leistungsorientierung, 

IsoZierung von der JugendkuZt;u:ro, späten - heterosexueZZen Kontakten, 

starker famiZiärer Unterstützung in MitteZ- und Oberschichten stehen 

in Unterschichten gegenteiZige HaZtungen und Erfahrungen gegenüber. 

Von den UnterschichtjugendLiahen, die insgesamt früher und freizügiger 

mit verschiedenen Drogen ZegaZer Art umzugehen Zernen, heben sich die 

Gebraucher iLLegaLer Drogen nochmaZs durch das Merkmal. ab, auch ZegaZe 

Drogen "deviant" zu verwenden (aZso z. B. extrem früh und noch bevor 

es ihnen in der FamiZie erZaubt worden ist, "ärgerniserregend") . PoZizei­

kontakte in Zusamnenhang mit ihrem verbotenen Drogengebl'auch bejahen 5% 

der drogenerfahrenen (oder 0, 5% aZLer) SchüZer. 

Die AnaZyse der KriminaZstatistiken (PiZgram, 1980) von 1974 bis 1978 

zeigt einen konstanten und eher kZeinen Anteil. (5-7%) von SchüZern an 

den poZizeiZich ermitteZten Drogenstraftätern, einen rückläufigen Anteil. 

an Lehrlingen und einen zunehmenden an BeschäftigungsZosen. Am stärksten 

belastet ist die ALtersgruppe der 18-25jährigen. PoZizeiLich erfaßt wer­

den in erster Linie Konsumenten weicher Drogen (Cannabis) - ca. 60% 

der poZizeiZich ermitte Zten Suchtgiftstraftäter. 7% der nach dem SGG an­

gezeigten Personen werden wegen "Drogenhandels" (§ 12 SGG) verurteiZt. 

Die KriminaLstatistiken überzeichnen die ReaLität der iLZegaLen Drogen­

szene ve�tZich eher, geht man davon aus, daß die. Exekutive vor aZZem 

ha:rte Drogen und deren VerteiZer zu verfoLgen trachtet . 

Aus der Systematik dieses BerichtsteiZes fäZZt eine Arbeit von Mayerhofer 

(1980) , die auf einer Auswertung von Gerichtsakten zu versuchten oder voZZ­

endeten TötungsdeZikten (§§ 75, 76 StGB) in den Jahren 1972 bii 1975 be­

ruht (N = 765) . In 94% der FäZZe konnte ein Tatverdächtiger ermittelt 

werden, in der HäZfte davon (zumeist nach Anzeigen wegen Tötungsversuchen) 
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der Tatverdacht nicht aufrechterhal ten werden� in einem weiteren Vierte l 

entweder wegen Selbs tmordes ( 1 3 % )  oder wegen Geis teserkrankung (8%)  

des Täters oder aus anderen Granden keine Verurte ilung erfo lgen. Eine 

De tailanalyse für das Jahr 1975 zeigt unter den Tätern 89% und un ter 

den Opfern 4 7% Männer (ferner 4 1 %  Frauen und 1 2 %  Kinder) .  Bei rund 80% 

besteht Bekanntschaft zwischen Täter und Opfer� bei 60% davon wiederum 

FamiZien- oder Lebensgemeinschaft. Se lbs t bei Raubmorden oder serde l Z  

mo tivierten Morden bes tehen häufiger schon Beziehungen zwischen den In­

vo lvierten als keine . 
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4 .  Forsch�gebnisse zur Entwicklung von Strafrecht und Anwendungs­

E-raxis 

KriminaZität ist sozial definiert. Zur KontroUe dieses Definitions­

prozesses und seiner KOnsequenzen hat die Gese lZschaft spezialisierte 

Institutionen des Strafrechts und seiner Anwendung entwicke lt. Diese 

Institutionen beeinfZussen die gesellschaftliche Bewertung von Hand­

lungsweisen und werden ihrerseits von gesel lschaftlichen Bewertungen 

derse lben tangiert. Rechtliche und/oder (rechtsanwendungs-) praktische 

Ent- oder (Re-)KriminaZisierungsprozesse stecken somit den Gegenstands­

bereich der KriminoZogie jeweils neu ab. Eine Zeit der Strafrechts­

reformen macht evident, daß die Kultur- und Rechtsgeschichte von Straf­

normen gleichsam die Grundlagenforschung zur Kriminologie darstellt. 

Die verstärkte wissenschaftliche Befassung mit Rechts- und Justiz­

reformen, mit ihren sozialen Bedingungen und Folgen, ist zum einen 

Begleiterscheinung neuer gesellschaftlicher Abgrenzungen von KOnformität/ 

KI>iminalität und neuer ModaZitäten der KI>iminaZisierung. Zwn anderen 

steht diese Befassung in WechseZwirkungszusamnenhang mit der zunehmenden 

Bedeutung einer "interaktionistischen" Sichtweise von .Tfrliminal.ität. 

Die faßbare Kriminalität wird demnach als ein mehr oder minder konfZikt­

haftes Produkt der sozialen Anwendung von Strajnormen in/auf Interaktions­

situationen wahrgenommen. Die umstrittene KurzformeZ für diese Sicht­

weise - Kriminal.ität ist das, was die GeseUschaft dazu und daraus 

macht - findet in der Forschungssituation Bestätigung bzw. Niederschlag : 

Nach Titeln gezählt, ist der soziale Umgang mit Strafrecht und Krimi­

naZität (vgl. dieses und das folgende Kapite l) mindestens ebenso, wenn 

nidht intensiver beachtet und erforscht als Erscheinungen und Ursachen 

von Devianz im strafrechtlichen Sinn. Das gesellschaftliche Verständnis 

von Kriminal.i tät wird offenbar vor a Uem über die Fragen ihrer Be­

handlung strittig, über Fragen der Reichweite und Aufgaben des Straf­

rechts, über Fragen der KI>iminalpolitik. 

Historische und empirische Forschung dazu soU in diesem Kapite l in 

folgender Anordnung dargesteUt werden : Einem Abschnitt über zeithistori­

sche und politikwissBnschaftliche Studien zur österreichischen Straf­

justiz und ihrer Reform soll  ein Uberblick über die Versuche folgen, 

die praktischen KOnsequenzen von Rechtsreformen empirisch zu erfassen 
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(gegebenenfa l ls auch an den Intentionen der Reformträger zu messen) , 

dies zunächs t für die Strafrechtsreform a ls Gesamtwerk und Gese l l­

schaftsreform, sch ließl ich für einze lne ihrer Maßnahmen (z. B. Ge ld­

s trafenreform, Freiheitss trafenpraxis, Reform des SGG e tc) . 

Aus An laß des 25jährigen Staatsvertragsjuhi läums 1980 war das wissen­

schaftliche Symposium "Jus tiz und Zeitgeschichte " dem Thema Wiederher­

ste l lung der ös terreichischen Jus tiz nach 194 5  gewidme t. Die Referate 

der Tagung berassen sich mi t den Anfängen des Wiederaufbaus der Ge­

richtsbarkeit, mi t den ers ten legis tischen und organisatorischen MaJ3-

nahmen in der Ausnahmesi tua tion der unmi tte lbaren Nachkriegs zeit 

( Weinzierl, 1981) ,  mi t der Frage der Tode ss t�fe in der Standgerichts­

barkei t 1933-1938 (Neugebauer, 1981 ) ,  unter dem NS-Regime (Steiner, 198 1 )  

sowie 1945-1950 (Baas, 1981 ) und schließlich mi t  dem Ein�uß der a ll i­

ierten Besatzungsmächte auf die ös terreichische Strafgerichtsbarkeit 

(Jagschi tz, 198 1 ;  Loebens tein, 1981 ) .  Zu KOnr�ikten mi t den A l liierten 

hat insbesondere die Entnazifizierung und die Verfo lgung von Kriegsver­

brechen vor den Vo l ksgerichten geführt sowie die Etab lie�� von Mil i tär­

gerichten der Besatzungsmächte mi t  weitreichenden und die Befugnisse 

der ös terreichischen Gerichte tei lweise überschneidenden KOmpe tenzen. 

Wie sehr, mi t we lchen Mi tte ln und wie lange s ich al liierte und po liti­

sche Partialinteressen immer wieder gegen rech�s taatliche Ansprüche 

durchgese tzt haben und we lchen Ein�uß die internationa le Po litik des 

Kal ten Krieges darauf gehab t hat, wird in mehreren der Tagungsbeiträge 

herausgearbeite t. Die Rückkehr zum Rechts taat am Be ispie l Strafrecht 

wird von Konrad (1981 ) an den Bereichen Au.snahmeges etze und Sonderge­

richte demons triert. Dieses Referat enthäl t  eine Bi lanz der Vo l ksge­

rich ts tä-cigkei t  bis zu deren Eins te l lung 1955 und eine Zusarrunenfassung 

der öffentlichen Diskussion um die Todess trafe bis zu deren parlamenta­

rischer Aufhebung im Jahre 1950. 

Die Geschichte der ös terreichischen Strafrechtsreform, insbesondere 

die Phase 1954 bis 1974,  als ein Stück Innenpo li tik der Zweiten Repub lik 

is t das Thema von Stangl (1981, 1982) . Die Arbeit, die KOmmiss ions- und 

Ausschußprotoko l le, Experteninterviews und ein breites Schriftnun be­

nutzt, is t darauf abgeste l l t, die Vors te l lung zwingender Reformgründe und 
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-interessen, eines linearen Reformprozesses und eines geschlossenen 

Reformresultats zu korrigieren. Vie lmehr vermag Stangl zu zeigen, daß 

die Strafrechtsreform wiederho lt in innen- bzw . parteipo litische 

Auseinandersetzungen hineingezogen worden ist.  Tatsächlich hande lt es 

sich bei der Strafrechtsreform der 2. Republik um verschiedene (Gegen-) 

Reformanläufe, in denen sich die politischen Gewichte von Fachleuten, 

Beamten, Mandataren, mit den Parteien assoziierten <Interessengruppen 

Kirchen, Medien und �ffentlichkeit mehrmals verändert haben, nicht zu­

letzt in Abhängigkeit von po litischen KOnstellationen wie KOalition 

oder A 'ZZeinregierung und sozialstruktu.re'ZZen WandLungen. Das konkrete 

Ergebnis des Reformprozesses verdankt sich den gese l lschaft lichen und 

poLitischen Bedingungen zum Zeitpunkt der Verabschiedung des StGB . 

Die Studie von Pohory Les (1981) ,  ebenfaLLs zur Strafrechtsreform 

als E=empe l  für die ReformpoLitik in den 70er Jahren, legt das Gewicht 

stärker auf Funktionsmä:nfje L der Institution Strafrecht als Reforman­

stoß. Einer stärkeren modernen VerschmeLzung des Strafrechts mit ande­

ren Systemen sozialer KOntrol le (Sozialfürsorge und Sozialpo Litik) sei 

das traditionel le Strafrecht im Wege gestanden. Die Grenzen der Reform 

sieht Pohory les aufgrund seiner Analyse im po litisch-administrativen 

System, in der Ro 'ZZe der Reformpartei sp� im Rahmen der "Konkordanz­

demokratie " und nicht im sozialen System begründet. Dieses A:r!gument 

unterstützt der Autor mit einer Sel<u:n.därauswertung einer Meinungsum­

frage aus dem Jahr 1974 

Eine Detai luntersuchung zur politischen Geschichte der Reform des 

§ 144 StG stammt von Edlinger (1981) und enthäLt einen historischen 

und international vergleichenden Rückb lick auf die überwundene Rege lung, 

ferner die bis zur Reform kursierenden (Schätzungs-) Daten über Ab­

treibungen, gesundheitliche und rechtliche Fo lgen für die Frauen, 

differenziert nach deren sozialer Herkunft und Familiens tand. Im Zentrum 

der Arbeit steht eine Chrono logie der po litischen Diskussion um den 

Abtreibungsparagraphen zwischen 1968 und 1974 und eine AufZis tung der 

Träger der Diskussion, ihrer Aktivitäten und Standpunkte . In keinem 

anderen als diesem von Edlinger dokumentierten Fal l  haben soziale Be­

wegungen und die subjektive Interessenpo litik Betroffener in die Straf­

rechtsreform interveniert. 

• 
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Die Ents tehung des Antikorruptionsgesetzes 1964� schließlich 1 9 7 5  im 

reformierten StGB aufgegangen� is t Gegenstand einer Untersuchung von 

Stangl ( 1 982) . Er analysiert die Eigenheiten des AnlaPw8kandals und 

der koalitionspo li tischen Situation� die einer Ini tiative ��r .�imi­

nalisierung rechtlich bis lang nicht faßbarer VerhaltensJormen zum Start 

und zu symbo lischen Tei lerfo lgen verho lfen haben. 

Der globalen Einschät��r4 der Reformperiode auf G�Andlage von Statis ti­

ken des Rechtsgebrauchs verschreibt sich eine Reihe von S��dien 

(Burgs tal ler� 1 982� 19 83; Burgs taller/Csaszar� 1 983; Hanak� 1 9 82; PiZgram� 

1 982; Pilgram/Rotter� 1 9 81 ) .  In den Arbei ten Burgstal Zers geht es um 

die Auswirkungen der StrafrechtsreJormen StRAG 1 9 7 1  und StGB 1 9 74 als 

Sanktionsreformen� um die praktischen Folgen der Neukonzeption der Ge ld­

s trafe� der kurzen Freiheitss trafe� der Straf(res t)nachsicht und der Ein­

führu.ng vorbeugender Maßnahmen. Der Autor s te lZ t  ein gegenüher 1 9 70 er­

heb lich verändertes Mus ter s trafrechtlichen Reagierens fest .  Die Ver­

änderungen entsprechen den Intentionen der Strafrechtsreform� wenn auch 

nicht alle neuen Rechtsinstitute gleicherm��n und in a lZen Gerichts­

sprengeln angenommen worden sind. Erfolgreich gewesen ist die Ge ldstrafen­

reform� we lche kurze Freiheitsstrafen (vor aUem auch unbedingte ) s tark 

reduziert hat (von 35% alZer SchuZdsprüche 1 9 70 auf 1 8% 1980 ) . Nichts 

an Bedeut"'.mg eingebÜi3t hat hingegen die lange Freiheitss trafe� die vor 

al lem bei Vorbes traften bedingt wie unbedingt häufiger verhängt wird. 

Die Zunahme der bedingten Strafnachsicht und der bedingten Entlassung 

scheint (im Gegensatz zur stä.:!'keren Ara.üendung der Ge lds trafe) noch keine 

abgeschlossene Entwick lur4 zu sein. Der Einsatz von § 4 2  StGB und die 

bedingte Nachsicht von Ge ld- und Freiheitss r;rafen variieren regior.al sehr 

stark. Die seit 1 9 76 ruckZäufige Statis tik der Ara.üen.d:ung der verschie­

denen vorbeugenden Maßnahmen gem §§ 2 1 -23 StGB zeigt eine s tarke Er­

nüchr:erung über die Angemessenhei t und Zweckmäßigkei t dieser Instit"'�te 

und �eist auf einen weniger befriedigenden 3eformbereich hin. 

Die Arbeit von Hanak ( 1 9 8 2 )  bie tet hier insofern Ergänzur4�n an� als 

er wei ter nach Stra;nöhen (vor al lem bei den Ge lds traren) diJ��erenziert 

und die Entwick lung der Sanktionspraktiken de Ziktspezifisch verfo lgt.  

Hanak zeigt das Verschwir.den der Baga te Z Zege lds trafen und die Kompensar:ion 
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der Um.uandZung kurzer Freiheits- in GeZdstrafen in einer dras tischen ­

Ge Zds trafenerhöhung. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis� daß die 

PersönZichkeitskomponente aZs Strafzumessungskriterium gegenüber der 

TatschuZd im Zuge der Strafrechtsreform (diskussion) wohl. im Bereich 

der Schl,;erkriminaUtät� nicht aber im Bereich der KleinkriminaUtät 

an Bedeutung gewonnen hat. In Zetzterem haben sich die Sanktionen gegen 

Unbescho Ztene und Vorbestrafte angegZichen� in ersterem hingegen po Zari­

siert und für RückfaZZtäter merkZich verscharft. 

PiZgram (1981 ) bringt die QuaZitätsverände'PWlfl der Kztimina Zpo Utik in 

den 70er Jahren auf einen Begriff: Die Strafrechtspra:r:is ist se Zektiver 

geworden� und � durch stärkere Differenzie'PWlfl - ja Po Zarisie'PWlfl -

der Reaktionen auf strafbare Vergehen unterschiedZicher soziaZer Gruppen 

und durch mehr FZexibiUtät im Reaktionsprozeß. Der Autor be Zegt dies 

mit einer Statistik über die zunerunend divergierenden Grundzüge s traf­

rechtZicher Reaktion auf die KriminaZität weib Zicher und männZicher� 

jugendZicher und erwachsener Personen. 

PiZg�/Rotter (1 981 ) beziehen sich spezie ZZ auf die EntwickZung aes Um­

gangs mit Jugendk.riminaUtät. Haben sich bis Mitte der 60er Jahre die 

Raten tatverdächtiger� verurteiZter und inhaftierter JugendZicher 

korrespondierend entwicke Zt� zeigt sich seither ein Zu:fPÜckbZeiben der 

VerurteiZten und - stärker noch - der Gefangenenzahlen bei JugendLichen. 

Von den Reformzie Zen "DekriminaUsie'PWlfl" und "DeinstitutionaUsierung" 

haben insbesondere JugendZiahe profitiert� bedenkt man� daß Ende der 70er 

Jahre bei annähernd gZeichvie Len Angezeigten wie zu Begi nn der 60er Jahre 

ein Dritte L weniger VerurteiZte und zwei DritteL weniger Gefangene 

jugendZichen ALters gegenüberstehen. Auch die Unterbringung JugendLicher 

in Fürsorgeheimen ist deutUch zurückgegangen. Kompensiert wird der Rück­

gang der geschLossenen Unterbringung in - FÜl'sorge- und JusstizanstaLten 

durch einen Ausbau der ambuLanten Bewährungshi Zfe in etwa gZeiahem Aus­

maß. 

Von den einze Znen Aspekten der Strafrechtsreform is t hinsichtLich der 

Praxis und Auswirkungen die Ge Z.dst�fenreform besonders ausführLich 

untersucht (Ro tter� 1981; Rotter/StangL� 1981; Csaszar� 1982; Obendorf� 

.. 
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1 980 ; Laich, 19 82) .  Rotter/Stangl (1 981) berassen sich mit der poli­

tisch-parlamentarischen Diskussion um die Geldstrafenreform und �lcken 

gegenüber Burgstaller (1 982, 1 983) die problematischen Züge ihrer Um­

setzung in den Vordergrund, so etuzz , daß die kurzen Freiheitsstrafen 

1 9 78 bei Männern immer noch 61%, bei Frauen sogar 71 % der unbedingt 

verhängten Freiheitsstrafen ausmachen. Rotter (1 981) geht zudem der 

Frage nach, wie die Geldstrafe in die Lebenssituation Verurteilter ein­

greift, ob das Postulat sozialer Gerechtigkeit ("Opfe'rgleichheit") durch 

die Neuregelung des Geldstrafensystems erfüllt S81.' . Die Autorin hat zu 

diesem Zweck je 20 zu Geld- und kurzen Freiheitsstrafen Ve��teilte 

nach Gerichtsverhandlung und nach Strafverbüßung inte�)iewt. Sie kommt 

zum Ergebnis, daß ein Zusammenspiel zwischen richterlichen Vorurteilen 

über Einkommensverhältnisse und Selbstdarstellungsstrategien Angeklagter 

aus der Unterschicht (diese sind oft bemüht, ihre Ehrbarkeit durch be­

schönigende Darstellung ihrer finanziellen Lage zu beweisen) zum Nach­

teil sozial Schwächerer wirkt. Für Unterschichtanqehörige fallen die 

materiellen, für die M�ittelschichtanqehörigen die Rechtsfolgen der Ver­

urteilung an sich stärker ins Gewicht . 

Die Geldstrafenpraxis bei Diebstah ls- und fahrlässigen Tötungsdelikten 

analysiert Csaszar (1 982) anhand von 372 Strarakten des Jahres 1 9 79 am 

LG Wien. (Es stehen ihm auch Vergleichsdaten einer früheren Unters uchung 

für das Jahr 1 9 75 zur Verfügung. ) Während der Anteil der Vermögens-

strafen beim Diebstahl (mit Qualifikation für Gerichtshofzuständigkeit) 

weniger als 30% beträgt, ist er beim Fahrlässigkeitsde likt dreimal so 

hoch. Die "Regelstrafe" beim Diebstahl ist am LG Wien die bedingte kurze 

Freiheitsstrafe. Entscheidend für die Anwendung der Ge üiStrafe ist das 

I/Vorleben des Täters", die "Schwere der Tat" und das Vorhandensein eines 

Einkommens des Täters. Die Bemessung der GeldstraJB in Tagessätzen (wie 

der Freiheitsstrafe) hängt beim Diebstahl neben den Vorstrafen von der 

Schadenshöhe ab - und zwar "degressiv", bei der fahrlässigen Tötung von 

der Verschuldensverteilung. Die Höhe des Tagessatzes korreliert sehr eng 

mit dem (geschätzten) Einkommen und schcpft beim Verkehrs straf täter 

relativ mehr vom Einkommen ab .  (Das ändert nichts am Umstan�, daß die 

durchschnittliche Geldstrafe für Tötung im Straßenverkehr der durchschnitt-

III-73 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 04 Hauptdok. Teil 4 Studien (gescanntes Original) 35 von 73

www.parlament.gv.at



-34-

Ziehen Strafe für einen Diebstahl, mi t  S 2. ooo� - Schaden entspricht. )  

Ober die Ge l,dS trafenpra-�s im Bereich des OLG Innsbruck l,iegt eben­

fal,l,s eine Untersuchung vor (ObendOrf� 1980; in Kurzform referiert 

bei Laich� 1982) . Diese Studie zeigt zunächst eine weite Streuung der 

AraiJendung der Gel,dS trafe und der bedingten Strafnachsicht im unter­

suchten Sprenge l, 1 9 75. (79-100%ige Ge l,dS trafenanwendung, 4-80%ige be­

dingte Nachsicht der Ge l,dStrafe an den 22 Bezirksgerichten Tiro l,s und 

Vorarl,bergs ) .  Ferner enthäl, t die Studie für die Bereiche des Landes- und 

Bezirksgerichts Innsbruck Rückfa l, l,quoten bei bedingt nachgesehenen Ge l,d­

strafen. Sie betragen am BG Innsbruck ein Dritte l, der Rückfa l, l,quote 

nach bedingter Freiheitsstrafe (5% vs . 14%) . Am La is t dieser Unter­

schied nicht sichtbar (16% vs. 1 7%) . 1 5% der am La und 8% der am BG 

zur Gel,dStrafenzahl,ung Verurtei l,ten haben Ersatzfreiheitss trafen anzu­

treten gehabt. Dadurch korrigiert sich das Verhäl,tnis von Ge l,d- zu Frei­

heitsstrafenverurteil, ten am LG Innsbruck von 64 : 36 auf 60 : 40, am BG Inns­

bruck von 91 : 9  auf 88 : 1 2  je 100 . 

Auf die Entwickl,ung der freiheitsentziehenden Sanktionen bzw. auf die 

Praktizierung anaerer A l, ternativen zu diesen a l,s  der Ge ZdS trafen nimmt 

ei ne Reihe weiterer Studien Bezug (Dearing, 1 983; PiZgram/Stadl,er� 1 983; 

Fritzl,/Stangl,� 1982) . Dearing l,iefert neben einer Ideengeschichte der 

Freiheitss trafe und ihrer Surrogate in {js terreich eine Anzah l, von 

präg nxnten Statis tiken zu diesem Sachbereich. Neben der Ausdehnung der 

Ge l,dstrafe dokumentiert er dami t  die AnteiZserhöhung bedingter Freiheits­

und Ge l,dstrafen� die Zunahme der echten bedingten Ve��teiZungen nach 

§ 13 JGG� aber auch den geringen Rückgang der Inhaftiertenrate info l,ge 

des Bedeutungsgewinns der Zangen Freiheitss trafe insbesondere gegenüber 

Wiederho lungs tätern. Dearing belegt die These von den unproportionalen 

Fo l,gen des Rückfa Us mit einer Berechnung� daß das Faktum Vors trafe die 

Chance einer unbedingten Freiheitsstrafe bei Män��rn auf das Zehnfache� 

bei Frauen auf das Zuxznzigfache ansteigen l,äßt. Wichtig in der Arbeit 

is t auch eine Statistik der U-Haft-Antri tte und Durchschni ttsdauer und 

von deren Ans tieg in den 70er Jahren sowie ein Vergleich der U-Haft-Pra:::is 

in {jsterreich mit ��ei deutschen Bundes ländern. Eine ähnl,iche statis tische 
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Dars te llung� eingegrenzt auf den Bereich der bedingten Straf(res t) nach­

sicht und BewährungshiZfe� bieten PiZgram/Stadler (1 983) . Sie zeigen 

vor allem einen leichten Rückgang der Bewährungshi lfeanordnungen bei 

Jugendlichen zwischen 1 9 75 und 1 9 7 8  von 26% auf 21 % a ller möglichen 

AnLJendungsfäUe und eine s tarke Zunahme der Bewähru:ngshiZfe nach be­

dingter Entlassung aus dem Strafvo Uzug (von 23% auf 54% der ans teigenden 

Fäl le bedingter Entlassung) � damit eine tendentie l le Verschiebung der 

Bewährungshilfe von der Jugendarbei t zur Entlassenenhilfe .  Ferner ent­

hält die Studie, TeiZ eines internationaZen Sys temverglewhs, eine Zu­

sammenfassung der empirischen Daten zur Effizienz der österreichischen 

BewährungshiZfe .  

Einige weitere Informationen zur EntwickZung von ( Verbrechens-) Tatver­

dächtigen-� Untersuchungshäftlings- und Gefangenenzahlen pro 100 . 000 

der strajmündigen BevöZkerung in �s terreich (sowie gesondert im OLG­

Sprenge l Wien � Innsbruck) und in der BRD sind bei Fritzl/Stangl 

(1 982) zusammenges te ZZt .  Sie zeigen, daß das AnLJachsen der Zah l von 

Untersuchungsgerangenen und die VerschZechterung der ös terreichischen 

Position im internationalen Vergleich nur im Wirken der Straf jus tiz im 

Wiener OLG-Sprenge Z begründet liegt. 

Die KOnsequenzen der Nove Z Zierung eines sr�afrechtl ichen Nebengesetzes� 

des Suchtgiftgese tzes� sind Gegens tand einer Studie �on Eisenbach­

Stang l/Pi lgram (1 982) an über 400 Suchtgifts trafverfahrensfäl len in Wien 

und Innsbruck� von denen die Hälfte vor, die andere Hä lfte nach Inkraft­

treten der SGG-Nove lle 1 980 verfo lgt worden is t.  Der VergZe ich zeigt, 

daß die bedingte Anzeigenz�lckZegung� gegen deren extensive. Pra-�s 

sich die Reform gerichtet hat, keineswegs abgenommen hat. Die nunmehr 

mit der bedingten AnzeigenzUI'Ücklegung nach § 1 7  SGG verbundene intensive 

gesundheitsbehördliche KOntro l le im Vorfe ld der Jus �iz hat dieses Institut 

im Gegenteil für die Rechtsprechung als A l ternative zur (unbedingten) 

Verfahrenseinste llung attraktiv ge� cht.  Die Folge is t aber keine �er­

besserte medizinische und sozial therapeutische Versorgung Drogenabhängiger, 

da die restriktive Fassung des § 1 7  SGG de facto für den Typus des 

Probierers von Cannabis , nicht aber für den Opiatabhängigen zugeschnitten 

ist. § 1 7  SGG (f�1her § 9a) hat sich aus einer gesundheitspo litischen 

A l ternative zur strafrech tlichen Vernachlässigung der Se lbs tversorgung 
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Süchtiger tendentie U zur untersten Sprosse in der strafrechtlichen 

Sanktions leiter für nicht behandlungsbedürftige Drogennehmer ent­

wicke lt. Für Abhängige haben sich Verurteilungswahrscheinlichkeit 

und Strafhöhe seit 1980 vergrößert. 
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5. S�udien über besondere Ins ti tutionen der Rechtsanwend� 

Was als Krirrrinalität ges e l,l, s chaftl,ich faßbar wird, geh t  auf das Konto 

verschiedener Ins ti tutionen der Rechtsanwendung, vor allem aber vor­

ins ti tutione l ler Entscheidungen von Anzeigeerstattern, die Po lize i oder 

Staa tsanwa l ts chaft in bes timmten Konf2iktfä l len für sich zu mobilisieren 

versuchen. Geschädigte s ind es am häufigs ten, die einen Krimina li­

sieP'Ul'Lgsproze13 einlei ten, manchmal auch die Sicherheits- oder andere 

Behörden se lbs t. Anzeigen wegen eines krirrrine l len Tatverdachts unter­

liegen aufgP'Ul'Ld ihrer potentiel,l,en Konsequenzen aber der s trengen über­

prüfung durch einen langen Ins tanzenzug, in dem über Unrechtmäßigkeit, 

Verschulden, Beweisbarkeit sowie No twendigkeit und Zweckmäßigkeit von 

Verurteilung und Strafe dis tanziert entschieden zu werden hat. Unter 

den an diesem Entscheidungsprozeß be teiligten Ins ti tutionen gib t  es 

fUnktione l l e  Ro l lentei lungen, die - zusammen mi t anderen Faktoren (etwa 

Arbeits kapazi tät, Personal, Arbeitsbeziehungen nach innen und außen u . a . m . J 

- die Handhabung des Strafrechts bee influssen. Darüberhinaus gib t  es 

die Stmfvo Uzugsein:r>ichtungen, die keinen Einfluß auf die Urte iZs- und 

Sanktionsentscheidung zugebi l ligt bekommen.  Ihnen s te U t  s:ich aus der 

Sicht des täglichen Kontakts mit den Straffäl ligen das Prob lem Kriminali­

tät und Strafverfo lgung noch�a ls anders dar. Der gese l lschaftliche Um­

gang mit Krirrrinalität resu l tiert also aus dem Zusammenwirken e iner Vie l­

zahl von Ins titutionen, an die dabei zwn Tei l divergierende Erwartungen 

und HandlungsanfordeT'7.Angen gerichte t sind, die sie mi thi lfe unter­

schiedlicher praktischer Prioritäten, Programme und Images von 

]{:j>irrrinali tät bewäl tigen. 

Es gib t wenige empi��sche Studien, die das Zusammenwirken von ver­

schiedenen Insti tutionen im .�imina lisieP'Ul'Lgsprozeß unmi tte lbar unter­

suchen, wenngleich dieser Kooperations- oder Konkurrenzaspekt da und 

dort angesprochen wird. Als mög licher Ordnungsgesichtspunkt für dieses 

Kapi te l  entfäl lt daher die Beziehung unter den Institutionen der Rechts­

anwendurr.J], die Funktionsabs timmung, Arbei ts tei lung und die XDnflikte 

daT'71ber zwischen diesen . Die meis ten Untersuchungen widmen sich jeweils 

spezifischen Einrich�ungen der Straf jus tiz . über sie so l l  �n diesem 

Abschni tt, geordnet nach dem Zeitpunkt ihres Aktivwerdens �m Krimina l,i­

sierungs- und Sank tioniep'vi.ngsprozeß, berichte t  werden. 
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Aus dem Berichtszei traum s tammen die Arbei ten von Hanak (1 981� 1982� 

1 983) aber die Haltung von Anzeigeerstattern bzw. Zeugen vor Po lizei 

und Gericht. Ober die GZobaldaten aus dem vorangegangenen Kapite l hinaus 

ist aus der zu referierenden Forschung verhäl tnismäßig wenig Information 

zum Hande Zn der Sicherhei ts- und Jus tizbehörden se Zbst zu gewinnen. Die 

Kriterien der Anwendung von Strajnormen durch den Po Zizei- und Jus tiz­

apparat und die bestimmenden Faktoren hierfür (z . B. Berufssozialisation� 

Arbei tsbedingungen etc . ) sind nur unvo l ls tändig erhe l l t. Wichtige sum­

marische Hinweise bie ten die Arbeiten von Girtler (1980) und Ro tter (1980) � 

einige Details s teuern Pi lgram (1983) � Laich (1984 ) �  Chris t (1983 ) �  

Salem (1980) und Vo ldrich (1983) bei .  Imponierend die Zahl von Pub lika­

tionen aber den geschlossenen und offenen Strafvo llzug. Neben reportage­

haften Dars te llungen der Gesamtsi tuation (Rottenschlager� 1982; Rowhani­

Ennemoser� 1982) gib t es vor al lem aber den Strafvo l lzug an Sonderpopu­

lationen (wie z . B. Sexualdelinquenten und nach §§ 21-23 StGB Untergebrach­

ten) mehrere Studien (Berner� 1 981; Danzinger u. a. � 1 982; Egger u . a. � 1 983; 

Berner u. a. �  1979/80; Gratz� 1981 ;  Gratz/Werdenich� 1980; Salem/Werdenich� 

1981; Haberler� 1983; Einem, 1 981 ) . Es fäl l t  auf� d2G hingegen Prob lem­

gruppen Gefangener� die nicht in die psychiat�;sche Zus tändigkeit fal len 

(z . B. Aus länder� Ers tbes trafte ) wenig Aufmerksamkeit erwecken und die 

Grundbedingungen des Normalvo l lzugs (Raum� Arbeit� EntZohnung� Sozial­

versicherung etc . ) se lbstvers tändlich geworden zu sein scheinen . Im we­

sentlichen von ihren Mitarbei ter (inne )n  gut dokumentiert is t die Tätig­

keit der Bewährungshi lfe (Pilgram/Stadler� 1983; Einem� 1980; Stadler� 

1 982� 1983; Dvorak� 1980 )  und die EntlassenenhiZfe (Leirer� 1981 ;  Forster 

u. a. � 1981; Bohrn/Stadler� 1982) . Arbeiten existieren auch zu den Ins ti��­

tionen der Drogentherapie und zum Verhä l �ais dieser Einrich��ngen zu Straf­

recht und Jus tiz (Eisenbach-Stang l/piZgram, 1983; Pernhaupt/Mauerer� 1984) . 

Die ins ti tutione l le Karriere von Straffälligen� ihr Weg durch s taatZiche 

Erziehungs- und KOrrekp�rans talten · (Heime, Psychia�;e, Gefängnisse)  und 

deren Ent- oder Resozialisierungs leis tungen sind hingegen nur bruchstück­

haft erforscht (Csaszar� 1984 ) . 

Anzeigeerstatter und Strajöedürfnis 

Hanak hat seine Studien zu diesem Themenkreis mi t einer teiZnehmenden 

III-73 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 04 Hauptdok. Teil 4 Studien (gescanntes Original)40 von 73

www.parlament.gv.at



-39-

Beobach�dng bei ��nd 1 20 Haup tverhandlungen am Strajoezirksgericht 

Wien begonnen und dieses Material dann durch Auswertung von 400 Straf­

akten dieses Gerichts ergänzt. Zie l der Untersuchung ist die Fes t­

s te l lung des Sanktionie��gsbedürtnisses der Geschädigten �n Abhängig­

kei t von der Art des Schadens� der Beziehung zwischen den KOnfZikt­

partnern und ihrer Schichtzugehörigkeit.  Ferner is t beabsichtigt� die 

gerichtliche Reaktion auf strafbares Verhal ten je nach dem Sanktions­

wunsch des Geschädigten� der Beziehungskonste l lation zwischen Täter 

und Opfer� der Verantwortungss trategie des Beschuldigten eta.  zu unter­

suchen. Ergebnis der Arbeit (vg l .  Hanak� 1 98 1 �  1 982� 1 983)  ist 

ein sehr beschränktes Interesse von Geschädigten an gerichtlicher Straf­

verfo lgung und repressiven Sanktionen. Im Vordergrund s teht ein Inter­

esse an res titutiven Schritten (Wiedergutmachung� Entschuldigung) und 

an der "NormaZisierung " der Beziehungen zum K.onfZiktpartner� zu dem 

nach wie vor KOntakte aufrecht sind. Das gerichtliche Verfahrenser­

gebnis wird von diesem Ums tand nicht wesentlich beeinj�ußt - nicht 

irrrmer zur Zufriedenheit der Betroffenen. Die Aktenanalyse verhi lft 

Hanak zu einer Typo logie von A l l tagskonflikten� die vor dem St�fbezirks­

gericht zur Aus tragung korrrmen. Es zeigt sich� daß die ''binäre Logikl1 

des StrafProzesses (Einste l lur4/Freispruch vs . ve��teilung) einer be­

achtlichen Zahl von KOnfliktsituationen wenig gerecht wird. 

Die Befragung von Anzeigeerstattern an zwei Wiener Po lizeikommiss��aten 

durch Hanak (1983) bringt zum Vorschein3 we lch geringen Anteil des 

staa tlichen Services für diesen Personenkreis die forme Z le StrafVer­

fo lgung ausmacht. Tatsächlich sind die Ziele der Strafanzeige bei der 

Po lizei am häufigs ten ".4bhilfe "  bzw. "Schutz " vor einer konkreten Be­

läs tigung oder Bedrohung. Die po lizeiliche Intervention aUein trägt 

diesen Zie len zumeis t ausreichend Rechnung. Der Wunsch nach einer 

gerichtlichen KOnsequenz bedeutet häuj�g eher das Verlangen3 einen Diskurs 

bzw. eine Verhandlung über Schadensausg leich erzwingen zu kär�en� als 

den Aus��ck eines Straf- und Verge ltungsbedürjnisses . 

Die Praw-is von Exekutive und Gerichtsbehärden 

A ls Beispie l JUT seine soziale Fe ldforschung liefert der So zio loge 
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GirtZer (1980)  eine Studie über den ''Po Uzei-AUtag'', ein durch teiL­

nehmende Beobachtung im Po Zizeidienst (z. B .  bei Streifenfahrten) ge­

wonnenes BiLd des poZizeiLichen Hande Zns auf der unteren Hierarchie­

ebene . Es vermitteZt einen Eindruck von den HandLungsdiZemmata in 

einer bürokratischen Organisation, die gZeichzeitig '�ewegZich " bZei­

ben und ErfoZge erzieZen so U .  Unter dem ErfoZgsdruck kommt es zur Aus­

biLdung besonderer Rege Zn der Norma:ra,;endung, zu "formwsem" Vorgehen 

in der einen und "korrektem" in der anderen Situation. Dies kann die 

Chancen der Interaktionspartner de� Po Lizei, einem Verdacht und Ver­

foLgung ausgesetzt zu werden, bes timmen. 

Auf dem Studium von Gerichtsakten beruht die bereits oben zitierte 

Untersuchung von Rotter (1980 ) ,  die sich die Frage der GLeichheit vor 

dem Stmfrecht ste U t. Neben dem ProbZem der ungZeichen strafrechtUchen 

Bewertung von DeZikten, die unterschiedLichen soziaZen Lebens Zagen zu­

geordnet sind, gi Lt das Interesse der Autorin dem Beitrag des Gerichts, 

soziaZe BenachteiLigung zu kompensieren resp . zu aggravieren. Rottel' 

zeigt, daß die Rechtssphäre von Mi tgZiedernsoziaZer Unterschichten in 

aUen Verfahrensstadien (Anzeige, Haftnahme, AnkZage, SchuZdspruch, 

Sanktion) offenbar geringer respe ktiert wird. Ein der Staa tsa:Yl1.tX1. Z t­

scfaft angezeigter unquaZifizierter Arbeiter trägt z .  B. ein vierrrr:z Z 

so hohes Risiko, in U-Haft genommen und ein doppe Zt so hohes, zu einer 

Freiheitss trafe verurteiL t  zu werden wie ein seZbständig Berufstätiger -

auch wenn er unbescho Zten ist.  Ergänzt wird diese Information zur 

se Zektiven Rechtspraxis durch eine DetaiZs tudie von PiZgram (1983) 

über die gerichtZiche BehandZung von Aus Zändern in �sterreich. Die 

Sekundarauswertung von Untersuchungen des Instituts für Rechts- und 

KriminaZsozioZogie unter dem Gesichtspunkt der Aus ZänderbeteiLigung 

an Straftaten und der darauf bezogenen Jus tiztätigkeit be 'legt ein 

gegenüber InZändern verdoppeZtes Haftrisiko bei Straftaten, die schZieß­

Zieh zu gZeichen oder gar geringeren Sanktionen führen. Uberdies schei­

nen De Ukte von AusZändern an InLändern schwerer sanktioniert zu wer­

den aZs umgekehrt. Im Gegensatz zu Ergebnissen, weZche eine Bevor­

zugung sozial, PriviLegierter vor der Straf justiz erkennen 'lassen, 

kommt Laich (1984) zum ResuZtat, daß AnkZage- und VerurteiZungsquoten 

bei wirtschaftZichen FahrZässigkeitsde tikten im Bereich des Landes­

gerichts Innsbruck über dem Durchschnitt dieser Quoten bei aZZen Straf-
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anzeigen an die StaatsC1J7.LJaZ tschaft Ziegen. 

Die Studie von Chris t ( 1 9 83)  gilt an sich der Ins titution Jugend­

gerichtshiZfe . Untersucht werden an einer Aktens tichprobe (von ca. 

400 Akten) die Informationsschwerpunkte der Jugendgerichtshilfebe­

richte in Re Zation zu jenen Kriterien� die für das GerichtsurteiZ  

ausschZaggebend sind. Es erweist sich� daß für die Gerichtsent­

scheidung - abgesehen vom DeZikt - Variab len der Herkunftsfami Zie 

(EheverhäZ tnisse� SoziaZschicht etc . ) eine re lativ geringere Ro ZZe 

spie len� während MerkmaZe des JugendZichen seZbst (AZ ter3 SchuZ­

biZdung� Beruf) stärker ins Gewicht faZZen. Geringes A Z ter3 niedriger 

BiZdungss tand und niedriger Berufss tarus wirken ungüns tig auf das 

Urteil .  

Die Kriterien der Anwendung vorbeugender Maßnahmen gehen ansatzweise 

aus einer Studie von SaZem ( 1 9 80 )  hervor. Sie besitzt Daten über die 

HäuJ�gkei t  der gerichtZichen Bestel lung eines psychiatrischen Sachver­

ständigen� über die gutachterlichen Zurechnungsfähigkei ts-3 Ab­

normi täts- und Gefährlichkeitsfes ts te Zlungen sowie über den gericht­

lichen Nachvo lZzug derse lben in der Anordnung einer Maßnahme . Sa lem 

untersucht eine Stichprobe von 1 50 aUer 1 9 75 im Zusa:mmenhang mit 

der Anwendung der §§ 21-23 StGB gerichtZich angeforderten Sachver­

s tändigengutachten .  Es zeigt sich3 daß die die Gutachten veranZassen­

den De Zikte und krimine Z Zen Karrieren (gemessen auch an den Ver­

fahrensausgängen) nicht extrem vom durchschnittlichen GerichtsanfaZl 

abweichen. Die Beiziehung von Sachvers tändigen erfo lgt offenbar über­

wiegend aufgrund von AuffäZ ligkei ten nicht s trafrecht lichel' .Var"'-Y' (auf­

grund psychopatha logischer Symp tome und ei��r psychiatrischen .�anken­

geschichte ) .  Eine Maßnahme is t nach 1 6% der FäZ le psychiatrischer KOn­

suZtation durch das Gericht verhängt worden. Diese FäZ le wiede�Am unter­

scheiden sich von der Gesamtheit am ehes ten hinsichtlich strafrecht­

Zicher MerkmaZe (Vorstrafen3 Schwere des De Zikts ) . Es e��eist sich3 

daß die forensische Psychiatrie in ihrer Praxis weder über eine ein­

heitliche Vorgangsweise der Untersuchung3 noch über ein einheitliches 

Ins �Amentarium an Begriffen verfUgt3 denen Bedeutungsinhal te eindeutig 
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zuzuordnen wären . Die Verständigung mit dem Gericht erfolgt denn. 

auch häufig über strafrechtliche und kriminologische Begriffe und 

Wertungen. Dies läuft den Erwartungen des Gesetzgebers zuwider� über 

die psychiatrische Begutachtung ein autonomes� wissenschaft lich be­

gründetes Beweismitte l als "sachZiche " Rechtfertigung f'Ü:L' einen praktisch 

unlimitierten Sicherungsanspruch gegenüber "GefCJ.hrlichkeit " erhalten 

zu können. 

Eine Studie experimente l ler Art zum Thema Laienrichter legt Vo ldrich 

(1983 )  vor. Er simuliert mit Hörspie lhiZfe variab Ze Gerichtssituationen 

vor für die Geschworenenfunktion geeignBten Personen. Dem:Jnstrier-

bar ist für ihn, daß schon bei der Beurteilung der Tatfrage eine Rüok­

sichtnahme auf Persönlichkeitseigenschaften des Angeklagten erfolgt, 

ferner die Relevanz von EI'T11Üdungsphänomenen für die Informationsver­

arbeitung im Prozeßgesohehen. 

Der S��fVo l lzug in Anstalten 

A l lgemeine Darste l lungen zum Ans ta ltenstrafvo l lzug, mit Daten und Fakten 

versehen, sind im Berichtszei traum zweimal erschienen, einma l  

speziel l  zum Frauenstrafvo llzug (Rowhani-Ennemoser� 1982) � einma l 

schwergewichtig zum No� lvo llzug an Männern (Rottenschlager� 1 982) . 

Beide Publikationen sind engagiert für ein Zurückdrängen der Frei­

hei tsstrafe. In die Argumentation werden verfügbare Informationen 

über die Popu lation der Gefangenen, über die Leiden der Gefangenschaft 

(Se lbs tmorde, psychosonrztische Erkrankungen) und über Ansätze zur Ab­

hilfe ( "Bürgerini tiativen "  im Strafvo l lzug) eingeflochten. Ihren be­

sonderen Wert erhal ten beide Bücher durch eine Sammlung von Biografien 

und Se lbstzeugnissen Gefangener. 

Um psychosomatische Beschwerden und sexue l le Prob leme Gefangener und 

um die RandS tel lung von Sexua lde linquenten im Gefängnis geht es Egger 

u. a. (1 983) sowie Danzinger u. a. (1982) . Ihre gemeinsame Untersuchung 

basiert auf einer Umfrage unter 1 00 Gefangenen der Strafvo llzugsanstalt 

Graz Karlau und einer ebensogroßen Vergleichsgruppe . Psychosomatische 

Reaktionen treten bei Gefarlgenen um ein Vie lfaches häufiger auf a ls 

in der KOntrol lgruppe. Die Autoren führen diesen Befund auf die Depri-
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vationen in der Haft sowie Bel.astungen im Lebensschicksal. der 

Gefangenen zurück. Desgl.eichen werden die großen Prob l.eme Gerangener 

mi t  ihrer Sexua Li tät sowoh l. mit der Haftsi tua tion al.s auch mit ihrem 

bisherigen Sexual. l.eben in Zusammenhang gebracht. Die in der Be­

fragung erhobene Unbe l.iebtheit von Sexua l.de Zinquenten unter den Mit­

gefangenen berulzt nach Meinung der Autoren auf den unbewä Ltigten 

Sexual.prob l.emen im Gefängnis.  In einem Aufsatz über die Schwierig­

keiten der psycho therapeutischen Behandl.ung von Sexua l.de l.inquenten 

im Strafvo Zl.zug berichtet Berner ( 1 9 8 1 )  von einem sehr guten Zrfo l.gs­

resul.tat (nur 4 Rückfäl.l.e )  bei 31 zwischen 1 9 7 2  und 1 9 75 in der Son­

derans tal. t  Mittersteig auf eigenen WUnsch behande l.ten Sexual.straf­

tätern. Die unfreiwi l. l.ige Behandl.ung der Sexua l.de l.inquenten im Maß­

nahmenvo l.l.zug zei tigt nach bisherigen Erfahrungen geringeren Erfo l.g� 

betrifft aber auch eine andere Auswahl. von Straftätern. 

Die Durchführung der erst mit dem StGB geschaffenen vorbeugenden Maß­

nahmen bil.det den deutl.ichsten Schwerpunkt der Strafvo l.l.zugsforschung 

im Berichtszeitraum. Gegenstand der Untersuchungen is t primä:L> die 

Zusammensetzung der KLientel. des Maßnahmenvo l. l.zugs . Das sich bietende 

empirische Bil.d wird auf seine Entsprechung mi t den Vors tel.Zungen 

des Gesetzgebers und der Therapeuten im Strajvo l. lzug befragt.  Ge­

legen�lich ermi tte lte Rückfa l Zsziffern werden unter dem Gesichtspunkt 

des untergebrachten Personenkreises� der Behandlungsangebote für diesen 

und der entlassungsgerichtlichen Entscheidungen diskutiert. Die Au­

toren der Untersuchung stimmen im großen und gz nzen übere in� daß die 

forensisch-psychiatrischen Begutachtungs- und die gerichtlichen Ein­

weisungs- und Entl.assungskri terien weder einheitZich� noch s te ts sach­

gerecht und genügend prob Ze�atisiert sind. Zu den Untersuchungen im 

einze Znen : 

Berrßr u. a. ( 1 9 79/8� g Ziedern die zwischen 1 9 75 und 1 9 7 7  nach § 2 1  

( 1 )  StGB Untergebrachten (geistig abnorme Rechtsbrecher) hinsichtlioh 

verschiedener MerkmaZe auf. Gegenüber anderen Straftätern zeichne t 

sich diese Personengruppe durch die De Zikts truktur (zur Häl.fte Gewa lt­

de Zikte �  zu immerhin einem Fünftel aber auch Eigentumsde Zikte ) und 

den Umstand einer psychiatrischen K:f'ankengeschichte aus, gegenüber 
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psychiatrischen Patienten durch ein Uberwiegen psychotischer Krank­

heitsbilder3 Persönlichkeits- und Intelligenzstörungen. Die Ent­

tassungspraxis scheint den Autoren eher vom Delikt als vom �nkheits­

verlauf determiniert. Aktualisiert schildert HaberZer (1983) dieselbe 

KLienteZ3 soweit sie im psychiatrischen Kzaankenhaus der Stadt Wien 

aufgenommen is� und vermitteZt eine ähnliche Skizze. ZusätzZich ent­

hält diese Arbeit Daten über die AufenthaZtsdauer der bereits Ent­

Zassenen3 über ärztliche Nachbetreuung und über RückfäZte ( 5  von 53 

bisher EntZassenen: rrzch Meinung des Autors jeweils bei in der Mz.G­

ru hme nach § 21 (1) StGB deplazierten3 mit der Diagnose Persänlichkeits­

störung eingewiesenen Personen). - Von den Psychosepatienten ist trotz 

mehrfacher KzaankheitsrückfäZZe kein Wiederholungsdelikt bekannt. 

Zurechnungsfähigkeit3 Tatbegehung unter dem Einftuß geistiger Ab­

normität höheren Grades und eine qualifiziert schlechte Progmse wird 

den nach § 21 (2) StGB Eingewiesenen zugeschrieben. Nach der Unter­

suchung von Gratz (1980) an 190 Personen dieser Art trifft diese Zu­

schreibung in erster Linie SexuaZdelinquenten (43%) 3 aber auch zu 30% 

Eigentumsdelinquenten (z.'lh mit geringen Schadenssumnen). Die regionale 

Unterbringungspra--is erweist sich aZs. äußerst uneinheitlich (zwischen 

o und 12% aller mehr als 3 Monate in U-Haft befindlich gewesenen Straf­

täter) . 

Einweisungs- und Ent�sungs2ahlen sowie Rückfallsraten bei den nach 

§ 22 StGB Untergebrachten (entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher) existieren 

aus zwei Studien (Gratz/Werdenich3 1980; SaZem/Werdenich3 1981) 3 von 

denen letztere einen längeren Bewährungszeitrawn beobachten kann. Ins­

gesamt scheinen in dieser Maßnahme wenige längerfristige Erfolge zu 

erzielen. Nur ein Drittel der zwischen 1975 und 1978 Entlassenen ist 

bis Mitte 1981 nicht wieder nach dem SGG3 nur ein Viertel überhaupt 

nicht mehr straffällig geworden. Die Praxis3 die Angehaltenen spätestens 

beim urteilsmäßigen Strafende und in hohem Maß bedingt zu entlassen3 

erfährt Bestätigung durch die günstigeren ResuZtate nach vorzeitiger 

Entlassung auf Probe. 

Am detailliertesten ist die Studie von Einem (1981) zu § 23 StGB3 

zur Praxis der Unterbringung in einer Sonderanstalt für gefährliche 
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Rückfa l l täter. An den 1 9 75 bis 1 9 7 7  Untergebrachten zeigt Einem die 

"doppe l te Verrechnung von Erschwernisgründen tr bei diesem Personenla>eis� 

den man als ä l tere notorische Kleinkrimine l Ze mi t  bereits Arbe its­

hauserrahrung charakterisieren kann. Sie erhal ten für ihre Straftaten 

( zu 7 7% Vermögensde likte) Marimals trafen p lus Maßnahme .  Einem s te l l t  

einige Fal lbeispie le dieser Justizkliente l extensiv dar . Die Arbeit 

enthält zudem eine kri tische Ideengeschichte der einsch lägigen Ge­

se tzesbes timmung . 

Einem allgemeinen Reso zialisierungsproblem s te l l t  sich St��tz (1 982) . 

Er befragt 208 Gefangene dreier Großans taUen� Z'..a' HäZfte unmitte lbar 

vor dem Zeit;punkt der Entscheidung über die bedingte Entlas sung� zur 

Hälfte nach Ab lehnung einer so l chen. Es ist dem Autor um eine Erklärung 

für die besseren Resozialisierungsresul tate nach vorzeitiger Straf­

entlassung zu tun. Die Befragungsergebnisse deuten auf eine "anti­

zipatorische Resozia lisation "  bei Entlassungserwartung und auf eine 

"Reprisonisie�� "  nach Erwartungsenttäuschung durch das Vo Uzugsge­

richt. Die an dieser Entscheidung be teiligten Instanzen� das I�ß ti��t 

der bedingten Entlassung selbs t und die pers önliche Zukunft werden 

nach Ab lehnung erwarte ter Entlassung negativer beurtei l t� die Zuge­

hörigke i t  zur Ge:angnissubku l �..a' und die Opposi tion gegen Resozia -

lisierungseinrichtungen hingegen stärker er leb t .  

Bewäh�AngS- und Entlassenenhilfe� Drogentherapie 

Zur Arbeitsweise der Bewährungshi lfe bie ten e-z..ne Anza h l  von Studien 

Information. Man kann sie aufschlüsse ln in Daten zur gerichtl ichen 

Rutzung der Bewä�Lngshi lfe� in Daten zur Kliente l der Bewäh�Angs­

he lfer und in so l che zur Methode eier Probandenbe treuung. Zur Fa U­

zahlenentwicklung der Bewährungshilfe geht Einem (1 980 )  noch weiter 

ins Detai Z als die schon im Vorkapi te l  erwähnte Studie von Pi lgram/ 

Stadler (1983) . Einem s te l l t  eine Relation zwischen der Sp�Achpraxis 

erstins tanz licher Gerichte und der Fa ll zahlenentwicklung bei den ein­

ze lnen Geschäftsste l len der Bewä��ngshilfe her . Der Rückgang der 

Schu ldsprüche und die Zunahme unb edingter Verurteilungen gegen Jugend­

liche hat die Basis der Anordnung von Bewäh�Angshi lfe ei��eschränkt. 

Rund 20% aller der Bewährungshi lfeanordnung offenen Gerichts-
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uzoteiLe (etwa 30% der entsprechenden Gerichtshof- und 5% der 

BezirksgerichtsuzoteiLe) haben 1 9 75 bis 1977  die BewährungshiLfe 

eingesetzt. Diese Werte erreichen bei Gerichtshöfen eine Streuung 

von 1 1 %  bis 100%, bei den Bezirksgerichten von 0% bis 1 7% .  ALs Grad­

messer fÜI' die QuaLität der Betreuungsarbeit der BewcthrungshiLfe 

wird die regionaLe AusLastung der BewcthrungsheLfer von Einem zurück­

gewiesen. 

Die aLLgemeine Beschäftigungskrise hat den Verein fÜI' BewcthrungshiLfe 

und SoziaLe Arbeit veranLaßt, eine Erhebung in den einzeLnen Ge­

schäftssteLLen über die Arbeitssituation der Probanden im Sommer und 

Winter 1982 durchzuführen. Das Ergebnis zeigt ArbeitsLosenraten 

zwischen 25% und 50% der betreuten Probanden. GeregeLte Arbeit be­

sitzen zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 38% und 61%. Prekär 

ist die Situation besonders bei Frauen und JugendLichen, die seLtener 

auf Schwarzarbeit zurückgreifen kö nnen und von der Arbeitsrna.rktver­

waLt;ung weniger Unters tutzung erfahren. In Zusarmtenhang mit dem Pro­

bLem, gerichtLiche Weisungen an Prol::a nden mit den M8gLichkeiten der 

Versorgung in EinkLang zu bringen, ist das Motiv einer weiteren be­

währungshiLfeinternen Studie zu sehen (StadLer, 1983) . Sie steLLt 

fest, daß 21 % aLLer BewcthrungshiLfeanordnungen des Jahres 1981 mit 

einer Weisung an den Probanden gekoppeLt sind, die zu rund 70% die Auf­

nahme einer Arbeit betrifft . Andere Weisungen verpfLichten vor a Uem be­

dingt EntLassene, sich einer Therapie zu unterziehen, oder eine Unter­

kunft zu nehmen. Die ErfüLLung der Weisung konnte den Gerichten bis zum 

Jahresende 1 981 angesichts der Arbeits- und Wohnungsmarkt Lage und ange­

sichts der psychosoziaLen Versorgung und infoLge noch kuzozer Betreuungs­

zeiten nuzo in gut der HäLfte der FäLLe positiv bescheinigt werden. 

Eine Statistik der direkten GeLdaushiLfen duzoch Wiener Bewährungs­

heLfer an Probanden im Jahr 1978 Legt Dvorak (1 980)  vor, aus der her­

vorgeht,. daß 20% der SchützLinge eine finanzie ZLe Unterstutzung be­

zogen haben, 54% davon einmaLig, ebenfaLLs 54 % unter S 500, -- und 

5% über S 5. 000, --. Trotz Ausbau der soziaLen Sicherheitssysteme er­

weist sich diese Art der HiLfesteLLung in besonderen FäLLen aZs er-
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forderlieh. 

Ein jüngeres und expandierendes Aufgabengebiet der Bewähr"'.Dl.gs-

hi lfe is t die Haftentlassenenhilfe . Auf diesem Fe ld ist eine Anzahl 

von Organisationen tätig� unter denen und über die (z . B . deren Budge t� 

Mi tarbeiter� Klienten e tc . ) Leirer ( 1 9 80 )  eine Umfrage durchgeführt 

hat. Die erste größere Untersuchung über die Klientel der 1 978 ge­

schaffenen Wiener Zentrals te l le für Haftentlass enenhilfe ist von 

Fors ter u. a. ( 1 9 80 )  vorge legt worden . Die Autoren haben 100 Klienten 

dieser Ste l le und eine Verg leichsgruppe von Haftentlassenen inter­

viewt� we lche die Diens te der Einrichtung nicht in Anspruch ge-

nommen haben. Unter den Zentralste l lenklienten befinden sich mehr 

ledige� sozia l iso lierte� schlecht ausgeb i lde te und arbei ts lose� 

öfter vorbes trafte� länger inhaftierte und Eigentumsde linquenten. 

Die größten Unterschiede zwischen den Populationen bes tehen im Vor­

handens ein einer eigenen Wohnung (40% vs . 96%) . Innerhalb der Zentral­

s te l lenkliente l korre liert die so �ia�e Situation negativ mit der Zah l 

und Dauer bisher verbüßter Freihei tsstrafen. Zudem enthäl t  die Studie 

Information über die Leis tungen der Zentrals te l le aus der Sicht der 

Klienten. Eine neuere U n tersuchung von Bohrn/Stadler ( 1 982) zieht 

einen Vergleich der 1 9 78 und 1981  vorsprechenden Klienten der Zentral­

s te Ue Wi en . Inzwischen scheint s ich eine "Stcmmklien te l "  heraus­

gebi lde t zu haben, deren grundlegends te Lebensbedii.rfnisse (;vohnunq, 

Bekleidung� Ernährung ) unerfüllt sind. Der über Arbeitsvermi ttlung 

al lein reso zialisierbare Entlassene ist s e l tener geworden . Neben den 

Arbeitsvermi tt lungsprob lemen drängen sich die Prob leme der Unter0�nfts­

beschaffung und der A l l tagsbewäl tigung ( z . B .  Aufenthal ts- und Frei­

zeiträume, Wäscherei etc . ) weiter in den Vorderq��d. 

Wei tere Untersuchungen exis tieren über Ins titutionen der Drogen­

berat'ung und -therapie� die mi t der SGG-Nove Ue 1 980 stärker in 

die s trafrechtl iche Drogenkontro lle integriert worden sind. We lche 

Prob leme aus dem neuen KOoperationsmode l l  zwischen Sicherheits-, 

Jus tiz- und Gesundheitsbehörde und privaten Beratungs- und Behandlungs ­

organisationen erwachsen� is t die Frages te llung e iner Umfrages t'udie 
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von Eisenbach-Stangl./Pil,gram. (1983). .. Sie interviewen Suchtgift­

referenten der Staatsanwaltschaft, Amtsärzte und Mitarbeiter ge­

setzLich anerkannter Einrichtungen der Drogenarbeit. In KOnsequenz 

der SGG-Nove L le ha� sich eine Verschiebung der StandPunkte aLler an 

ihrer Durchführung be�eiligten Ste Llen ergeben, bei den Strafver­

fo Lgungsbehörden ein Akzep�ieren der Krankheitsdefinition von Drogen­

gebrauch und des § 1 7  SGG für einen weiteren Personenkreis, bei den 

Jtrzten und Therapeuten eine Akzenruierung des Ro Uenkonflikts zwischen 

der Vertrauensperson des K1.ienten und dem Funktionsträger in der 

verne tzten Drogenkontro Ue. Der KOnflikt spitzt sich vor aLLem in 

der Frage der unterschiedlichen BehandLung gerich�Lich zugewiesener 

und freiwi llig Hilfe suchender Patienten zu. 

Als Rehabilitationshindernis bestätigt sich die Verflech�g von 

süchtigem VerhaLten und K:t>iminalitä� in einer Untersuchung von 

Pernhaupt�Vauerer (1984 )  an Pa�ien�en der Drogens�a�ion Mödling hin­

siah�lich Vorstrafen, offener Strafverfahren, Verur�eilungen zu unbe­

dingten Haftstrafen. 79% der Behande lten sind vorbestraft (überwiegend 

nach dem SC-G) ,  45% erwartet ein Strafverfahren, 29% eine schon ver­

häng�e unbeding�e Freiheitsstrafe . Die Motivierung dieser letzten 

Gruppe ist ein besonderes Behandlungsprob lem. 

Strafmaßnahmen und Rückfall 

Untersuchungen, welche Rückfallserhebungen nach einze lnen straf­

rechtlichen Maßnahmen ins Zen� rücken, sind selten geworden. Die 

Idee, über die Beobachrung der KaITieren von Straftätern zu einer 

Evaluation von Strafmaßnahmen und darüber zu Steuerungsimpulsen 

für die allgemeine K:t>iminalpo litik und die konkre te Strafzumessungs­

pra-�s zu kommen, hat an Oberzeugung verloren. Es sind die Problematik 

von RUckfal lsraten als Erfolgsmaßetab und der Einfluß gese llschaft­

licher Verhältnisse vor dem Tätigwerden des Strafrechts und nach 

dem Einwirken des StrafVollzugs bewußt geworden. RUckfallsraten 

ge lten als Indikatoren für mangelnde Ressourcen von Vo llzugsein­

richrungen, die soziale Desintegration ihrer Kliente l auffangen und 

entscheidend ändern zu können. 
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Die Studien von Berner ( 1 9 8 1 )  und HaberZer (1 983)  berichten nicht 

zuZe tzt auch (sehr niedrige ) Rückfa llsziffern von Ser�Zde Zinquenten 

und geistig abnormen Rechtsbrechern3 a Z lerdings nicht systematisch er­

hoben oder reZativ zu anderen oder anders behande Zten Rechtsbrechern 

dargeste Z Z t. Gratz/Werdenich ( 1 9 80 )  und Salem/Werdenich ( 1 981 ) geben 

für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher ein hohes Maß an Wiederho Zungs­

kriminaZität an und dämpfen damit Erwartungen an eine ZwangsbehandZung 

Süchtiger. Ein weiteres Informationsbruchstück stammt von ObendOrf ( 1 9 80) 3 

we Zcher u. a. die Rückfa Z Zsraten nach bedingter Ge Zd- u�� Freiheits­

strafe vergZeicht3 ohne al lerdings die Se Zektion der VerurteiZ ten für 

eine bes timmte Sanktion zu kontro l lieren. LedigZich die Studie von 

Csaszar (1 984) geht über die Breite aller dem Jugendgericht offenstehenden 

Reaktionen auf Strafanzeigen komparativ vor. Sichtbar wird an einer 

Stichprobe a Z Zer 1 9 75 am JGH-Wien gerichtsbekannt gewordenen Jugendlichen 

eine umso höhere Rate von RückfälZen3 je öfter ein JugendZicher be-

reits vorbestraft ist und je strenger er bestraft wird. Wenn es die un­

güns tige Prognose sein so l Z te3 die Jugendrichter zu Schuldspruch3 Aus­

spruch von Strafe und unbedingter Verhängung veran lassen sol Z te 3  so 

scheint sie entweder richtig ge troffen, aber von VerurteiZung und Strafe 

nicht korrigiert, oder es ste Z Zen die negativen Effekte von Straf­

sanktionen die unterschiedZichen RückfaUsraten erst h er3 obwohl die 

Prognosen einer Grundlage entbehren. Um dies zu entscheiden3 bedürfte 

es weiterer Information über die Kriterien jugendrichter Zicher Handlungs­

weisen bzw. über die biographischen Charakteristika der zu �es timmten 

Sanktionen verurteilten Jugendlichen. 
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6. F2rschurgsergebnisse zur öffentlichen Meinung über Kriminalität 

und Sic�ex:.heit 

KriminaUtät zähl t  zu den Risken dBs Alltags. Die meisten Menschen be­

si tzen in dBr einen odBr anderen Form Prim:J.rerfahru.ng mi t dBm Phänomen. 

Die Begegnung mi t ihm erfo 19t aber vor aUem auch über die Medien dBr 

Massenkormrunikation. Krimirr:r. lberichters tattung gehört ZWTl Standard:l'e­

pertoire insbesondere dBr Tageszeitungen. tJber Verbrechen gibt es kei­

nen Mangel an Nachrichten, wohl auch aufgrund dBs besonderen "Unter­

haltungswertes " von Me ldungen d.arüber. KriminaUtät ist ferner Material 

für Fiktion, für Literatur und Kunst. Nicht zuletzt ist Kriminalität 

Gegenstand von Po litik, die ihr phasenweise zusätzliche Aktualisierung 

verschafft. KriminaUtät von ''MedienquaUtät'' (Sensation) kann auf 

diese Weise neben odBr sogar vor dBr A l l  tagserfahru.ng bestimmend werden 

für das Bewußtsein dBr Kriminalitätswirklichkeit. Dieses Bewußtsein 

und die ihm zugrunde liegenden Veröffentlichungen können mehrfach zum 

Prob lem sui generis geraten und sind insofern legitimes Forschungsobjekt. 

Die Fehleinschätzung von Gefahren im gese llschaftlichen A l ltag kann die 

Lebensqualität beeinträchtigen und soziaZe Iso Ultion verstärken. Einer 

diffUsen sozialen Unsicherheit, die a us unterschiedlichen Que llen und 

nur schwer durchschaubaren gese llschaftlichen Veränderungen resultiert� 

kann ein Bewußtsein dBr Bedrohung durch KriminaUtät scheinbar Konturen 

verleihen. Der Ausweg aus dBr Unsicherheit in Aggression gegen unbe­

liebte soziale Gruppen ist seinersei ts gefährlich. 

Die Mechanismen der Kons titution dBs Kriminalitäts- und Sicherheitsbe­

wußtseins und dBssen Bandlungsrelevanz in aZl täglichen Konj1ikten, im 

System dBr Strafverfo lgung und bei dBn Instanzen dBr Kriminalpo litik 

sind von der Forschung zwar thematisiert� aber erst  ansatzweis e empirisch 

recherchiert wordBn. Man kann allenfa l ls von Sch laglichtern auf Zusammen­

hänge sprechen. Aus dBm Berichtszei traWTZ liegen Arbeiten vor über die 

mediale Krimina lberichters tattung, im wesentlichen Inhaltsana lysen von 

Berichten bestimmter Medien in bestimmten Zeitabschni tten zu bestimmten 

Themen (Gunz, 1980; Seitz, 1982; Medlitsch, 1982; Eisenbach-Stangl, 1982; 

Rotter/Steinert, 1981 ) .  Die beidBn letzten Studien ve�itte ln auch etwas 
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über die ''Po litik'' mit Berichten Zur' Drogen- bZl.J. zur Jugeru1!t<.rirrrinalität 

in einem Stadtteil .  Weiters exis tieren Daten aus Meinungswnfragen, die 

Zl.Jar noch ni eh t den Einj7,uß der Medien (dazu bedürfte es eines korrrp lexen 

Untersuchungsdesigns) zu überprüfen, aber doch eine gewisse "Gegenprobe "  

zur veröffentlichten Meinung aufzwnachen erlauben. Neben repräse ntativen 

Erhebungen (Bauer, 1981;  IMAS, 1 982-83; Guttmann, 1 980 ) s ind einige Unter­

suchungen an Sondergruppen u.nd zu DetaiZfragen durchgeführt worden (Wa ld­

he lm, 1981;  Pilgram, 1 9 84 ) . Eine besondere Untersuchung schließlich über 

die Erzeugung eines extremen öffentlichen Images von Kriminalität und 

die KOnsequenzen dessen in Form von Lynchjus tiz s tammt von Steinert 

(1980) . 

Zwölf österreichische Tageszei tungen haben in den vier Monaten vom 

November 1 9 ?8 bis zwn Feber 1 9 ?9 über 6000 Kriminalberichte enthal ten, 

vo n denen Gunz ( 1 980 )  eine Stichprobe ausgewertet hat. Die durchschnitt­

liche tägliche Berichtszah l schwankt je nach Zeitung zwischen drei und 

acht, die sprachliche u.nd grafische Aufmachung differiert ebenfalls 

stark. Dem Autor geht es vor al lem darum, die Berichterstattung auf 

antidemokratische Tendenzen hin zu durchleuchten. Von den in diesem Sinn 

bedenklichen Eigenschaften der Berichte ste l l t  er am häufigs ten die Ver­

letzung der Anonyrrrität (Namensnennung) im Stadiwn des bloßen Verdachts 

fes t. Ausgeprägt is t auch die Tendenz, eine Gemeinschaft von Rechtschaffe­

nen und Angepaßten zu unters tel len, deren Diszip lin und Ordnung nur von 

einigen wenigen Außenseitern gestört wird. ''VorveY''.A.T'te iZungen'', "Ge­

meinschaftsideo logie", "Antiinstitutionalismus ", "Autoritarismus ", 

"Sündenbockphilosophi e ", "Konventionalismus " e tc .  charakterisieren nich t 

nur die Kriminalberich ters tattung in der sog. BoulevardPresse . Quantität 

und Qua lität der Berich te über Kriminalität zeigen nach der Analyse von 

Gunz keinen Zusammenhang der einen oder anderen Richtung. 

Dem Sonderfa l l  der Berichtersta ttung über "abnorme Rechtsbrecher" widmet 

sich die Untersuchung von Seitz (1 982) . Sie fragt sich, wie die als ab­

norm einges tuften im Vergleich zu den a ls psychisch in der Norm be­

fundenen De linquenten in der Tagespresse typisiert werden und welchen Ein­

j7,uß darauf die im Jahre 1 9 ?8 aufgefiammte Psychiatriereformdiskussion 

gehabt hat. Untersuchungsmaterial sind 94 (von insgesamt ?52 KPüninal­

berichten) in den Jahren 1 9 ? 6, 1 9 ?8 und 1 9 80 in vier Wiener Tages-
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zei tungen erschienene Artike L über psychisch abnorme Straftäter und 

eine nach De Likten und Berichtaujmaahung paraLLeLisierte Stichprobe 

von Artike Ln ohne den "labe L "  abnorm für den Täter. Resultat der Unter­

suchung is t eine deutlich s tärkere Zuschreibung der Devianzursachen an 

"in tern/ s tabi Le " Faktoren (unverCJ:nder liche Persönlichkei tsdisposi tionen) 

bei den "abnormen " und ein häufigeres Ansprechen von Affekten und Lebens­

bedingungen ( "intern/instabi Le " bzw. "extern/ stabile " A ttribuierung) 

bei "normaLen " Rechtsbrechern. Bei ers teren werden mehr negative Eti­

kettierungen gebraucht und wird das Opfer aLs schwächer und unbeteiLigter 

an der Situation dargeste L lt. Imp Liziert ist die Unveränderbarkeit ab­

normer Rechtsbrecher durch ResoziaLisierung und ein Sicherungsanspruch 

der Gese L Lschaft ihnen gegenüber. Die Psychiatriereform hat an diesem 

Medienstereotyp nur geringfügigste KOrrekturen bewirkt. 

tJber die WeL t  der Drogen in der lfr>iminaLberichters tattung gibt es zwei 

Studien, von denen die erste (Medli tsch, 1 982) qualitativ den "Wissens­

raum" Drogen, wie er in den Wiener Tageszeitungen abgesteckt ist, er­

fassen wiLl,  die zweite (Eisenbaah-Stang L, 1 982) Entwicklungstrends 

der Berichterstattung quantitativ und qualitativ über den Zeitraum vor 

der SGG-Nove lle 1980 beLegt. MedLi tsch weist vor aLLem auf eine ent­

differenzierende Berichtspraxis über Drogen, ferner auf die Reduktion 

der Ursachenfaktoren auf den chemischen Suchtmechanismus und das Hande Ls­

angebot. Die AuabLendung komplexer VerhäLtnisse macht sich auch in der 

generalisierenden DarsteUung der Drogenwirk:ungen bemerkbar. Be.gleit­

kriminaLi tät, soziaLer Abstieg, körperLicher und see Lischer VerfaLL wer­

den aLs unvermeidlich und repräsentativ für Drogengebrauchsfolgen be­

richtet. AufkLärung im Sinn von Differenzierung nach Subs tanzen, Ge­

brauchsmustern und -situationen unterbLeib t  zugunsten einer ReaLitäts­

zeichnung, die Prohibitionsmaßnahmen aLs Problemlösung favorisieren läßt. 

Die einschLägigen ArtikeL in drei Wiener Tageszeitungen über drei Jahre 

hat Eisenbach-StangL (1982) anaLysiert. Zwischen 1977  und 1980 ver­

dreifaaht bis versechsfaaht sich die ZahL der Berichte über il legaLe 

Drogen in den betreffenden Medien, vergrößert sich der Chor der ge­

hörten Experten und taucht ein neuer Berichts typus auf - die Serie, in 

der auch Betroffene zu Wort korrunen. In den Vordergrund der Berichter­

stattung rückt zunehmend der patho Logische Konsum von Heroin mit Todes­

fo Lge, in den Hintergrund der Hande L, das Cannabis und der Bagate Ll-

• 
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charakter manchen . Drogenkonswns . Verknüpft wird die Drogenhericht­

erstattung mit der Kenntnisnahme von bedrohlichen Phänomenen jugend­

lichen Rückzugs in Subkulturen3 der Abkehr von tradi tione llen Werten 

und KOnventionen. Der "Medienwe l l e "  von Drogenkriminalität hat keine 

gleiche der regis trierten Straftaten oder der TodesJa l le in Verbindung 

mit Drogengebrauch entsprochen. Auf diese We lle hin ergeht nichtsdesto­

weniger eine Gesetzesnovel lierung3 nach der das Medieninteresse an der 

Materie sch lagartig nachläßt. Die '�o li tisierbarkeit" der Berichters tat­

tung ist - so wird daraus ersichtlich - weitab von realen Vorgängen im 

Berichtsbereich ein Motiv der Medienvermittlung von Xriminalität. 

Deutlicher noch wird die Ro l le der Berichters tattung im po li tischen 

Prozeß in einer anderen Studie gemacht (Rotter/Steinert3 1 9 81 ) . Am 

Fal lbeispie l der Großfe ldsiedZung in Wien wird der s trategische Ein-

satz der Angs t vor der Jugendkrimina lität durch verschiedene Gruppen 

nachgezeichnet. Aus verschiedenen Mo tiven hat sich Kritik an der 

Sate l litenstadtp Uxnung und -gestal tung seitens der po litischen Opposition3 

seitens unabhängiger BÜr'gerini tiativen3 sei tens der So zialbehörden im 

Viertel und anderer in die g leiche Argumentationsfigur von der (be i  

unverändert schlech ter Infras truktur) drohenden Jugendkri:mnalität ge­

kleide t. Die von der Realität nicht gedeckte Kriminalberichterstattung 

zur Großfe ldsiedlung wird als Produkt der Öffentlichkeitsarbei t ver­

schiedener po li tischer Kräfte gekennzeickne t3 die im übrigen hinsicht­

lich der Verbesserung der sozialen Si tuation am Stadtrand nicht erfo lg­

los geb lieben ist. 

Die ;';echse lbeziehung zwischen Medieninhal ten und "öffentlicher Meinung " 

entzieht sich der wissenschaftlichen Zrfassung mi t einfachen !vJethoden. 

Die Meinungserhebung unter der Bevö lkerung zum Themenhereich Kriminalität 

und Strafverfo lgung ist im Berichtszei traum denn auch nur gesondert von der 

Medienanalyse erfo lgt. Die umfassendste einsch lägige Umfrage im interes­

sierenden Zei traum stammt aus dem Ins ti tut für empirische Sozialforschung 

und geht auf einen Auftrag des Vereins der Freunde der Wiener Po lizei zu­

rück (Bauer� 198 1 ) . Erfahrungen und Empfindungen der Wiener Bevö lkerung -

regmal differenziert - in Zusammenhang mi t Kriminalität und die .wnfronta­

tion der Untersuchungsergebnisse mi t den Daten der Kriminals tatis tik stehen 
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im Mitte lpunkt der Studie . Die Untersuchung erbringt eine recht nüchterne 

Einschätzung der Befragten bezüglich der Kriminalitätsrisken in der un­

mitte lbaren sozialräumlichen Umgebung ihres Bezirks . Am wahrscheinlichsten 

von den Eigentumsdelikten werden Beschädigungen des eigenen Fahrzeugs 

(mit Fahrerflucht des Verursachers) und von persi:JnUchen Angriffen Be­

lästigungen durch JugendZiche und Betrunkene wahrgenommen. Persi:JnZiche 

Erfahru.ngen mit KriminaZität sind in diesen Bereichen ebenfa lZs am häufig­

sten. Viktimisierung durch Zeichte oder schwere KörperverZetzung hin­

gegen berichten nur 4% aZZer Befragten. Bei alZen gravierenden De likten 

liegen die Prozentwerte äußerst niedrig. Gering ist auch die MeZdequo te 

der KriminaUtät. Während die eigene Sicherheit von den Wienern - auch 

gemessen an der Kriminalstatistik - rea lis tisch eingeschätzt wird, zei­

gen sie sich auf abstmktet! Ebene eher "konservativ ", überzeugt von der 

Zunahme der Verbrechen und vom zu großen Verständnis !Ur die Straf-

täter. (AZ Zerdings bemCl:nge l t  die Mehrheit die "übertriebene " KriminaZ­

berichterstattung in den Medien) . Die Diskrepanz in den Meinungen zeigt, 

daß aus besorgten Äußerungen über Kriminalität in der Gese lZschaft 

nicht auf persi:JnZiche Verängstigung geschlossen werden darf. Die Krimi­

naUtätsfurcht korre liert eng mit psychosozia len Be lastungen und Ver­

unsicherungen a lZgemeiner Art. Die Studie scheint insgesamt zu bestätigen, 

daß die Medienberichterstattung über Kriminalität eher die Ideo logie 

der Rezipienten aZs ihr Lebensgefühl prägt, so lange nicht andere 

Faktoren wie sozia le Deprivation und Iso Zation im Spiel sind. 

Umfrageergebnisse zur Einschätzung von Kriminalität und Sicherheit 

liegen auch aus Mehrthemenbefragungen des Ins tituts !Ur Markt- und 

Sozialanalysen (IMAS, 1982, 198:3) vor. Unter den "Gesprächsstoffen der 

tJsterreicher" z . B .  finde t sich die Kriminalität im Sep tember 198:3 mit 

28% der tJs terreicher, die sie beschäftigt, an 1 :3 .  Ste l Ze einer 25-

ste l Zigen ThemenZis te .  Innerhalb von zwei Jahren ist die Re Zevanz des 

Themas stark zurückgegangen. Unter den gebiZde ten und jüngeren tJs ter­

reichem spieZt Verbrechen als Gesprächsstoff de facto keine Ro lZe.  

Re lativ unabhängig von sozialen Merkmalen der Befragten sind pessi­

mistische Zukunftserwartungen nicht zuletzt hinsichtlich der Krimina li­

tätsentwicklung. Eine andere Umfrage gibt Auskunft über "ZiviZ­

courage " und erlaubt, Antworten dazu aus den Jahren 19 75, 19 79 und 

• 
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1982 zu vergleichen . Die Interventions- W7.d Hi lfsberei tsc.;".aft i s t  dem­

nach gegenüber Unbeh1 nnten und Ungeachte ten (Vorb es trafte� cas tarbe i ter) �  

aber auch gegenüber de r  Po lize i  am gerings ten� gegenüber Fraue n� Be­

hinderten und im Straßenverkehr am höchs ten . Die Bere i tschaft zur An­

zeige an die Po lizei� zum Auftre ten a ls Zeuge� aber auch zur Zusammen­

arbei t mi t einem Haften tlassenen hat gegenüber 1 9 75 tendentie l l  zuge­

nommen. Bei punktue l le n  Umfragen können Varia.tionen der berichteten Art 

a l lerdings mi t aktue l len Geschehnissen� mi t KOnjunk turen eines Themas 

in den Medien (häufig Anlaß zu BefragW7.gen) zusammenhängen. Eine Kon­

tro l le darüber ergäbe erst eine Para l le lana lyse von Medienberichten 

und Umfragedaten. 

Ober Da ten zur l angfris tigen Veränderung der Bewertung bestimmter Straf­

taten berichte t Gut tml nn (1980) . Sei t  1 9 2 7  hat s ich die Einsch� tzung 

der meisten De liKte auf eir�r Ska la zwischen Lands trei chere i (0) und 

Mord (100) s tän.dig in Richtung eines deutlicheren Abs tandes zum Mord 

enwicke Z t .  Zum le tzten Vergleichszei-tpunkt 1 9 73 zeigt s ic.� ein.e 

Dii:Ferenz G�ischen Juris ten und La ien insofern� a ls ers tere Ab treibung 

und Kindesweglegung� l e t::.tere vor al Zem Ve�ögensde Zikte s --:renger be­

urteilen. 

Spezie l Z-e Erhebungen be treffen die �insteZlur..g der 2evöZkeY':lYLg zur 

Kriminal i tät von Fra'..A.en (Wa ldhe Zm� 1980)  � b zw .  der aus läneiischen 

Arbei tnehmer �n Ös terreich zur Kriminal i tät ihrer Lar� leute (Pi lgram� 

1984 ) .  Wa ldhe lm nimm� di e  widersprüch l ichen ForschW7.gsergecnisse zur 

Reaktion auf Frauenkriminal i tät zum Anla!3 ihrer eigenen Un-cersudrur..g. 

Wird weib liche Kriminal i tät eher pardoni ert� patho logisier�� oder 

wird. sie doppe Z t  s tigma tis iert und abgelehr..t? Das Ergebnis ihrer 

schriftlichen Umfrage unter einer k leinen Stichprobe der Sa l::.burger 

Bevö lkerung kann eiie liypo r;Jzese nich-c bestätigen, daJ3 "unweic l iche "� 

der :rauenro Ue widers;;rechende De lii<.::;e von Frauen s tdrker ;..'er>'..J.rr;ei l r;  

werden als De likte qm si i n  Ausübung eier Fra'.(enro U e .  Die 5c..,;ertung 

durch die Befrag ten er;o lgt unabhängig vom Gesch Zech t aes �d--:ers in 

den ihnen vorge legten �:mi na lfa l lgeschi chten . 

Die S�udie von Pi lgra� ( 1984)  erbringt� daJ3 aus läneiische Arbe itskräfte 

in ()'s terre ich zu eir..em groBen Te i l  das neg:;. tive Vor:LY'te i Z  über Aus-
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ZänderkriminaZi tät tei Zen. Unabhängig davon, wie die Höhe der Aus­

ZänderkriminaZität in ReZation zur KriminaZität der �sterreicher durch 

die bef�gten GastiIrbeiter eingeschätzt wird, findet sie ihre ErkZärung 

vor aZZem in der Rechtsunkenntnis und besonderen Sanktionierbarkeit der 

Aus �der, gefo Zgt von der schwierigen Lebenssituation der Arbeits­

immigranten. Diese Faktoren werden sowohl aZs Ursache häufiger Auf­

fä lligkeit als auch aZs Ursache besonderer KOnformi tät der Ausländer­

bevölkerung angegeben. Die Diagnose der eigenen Rechts- und Lebens­

situation durch die Befragten stimmt wei tgehend überein, was divergiert, 

ist jedoch die Zuordnung der unterschiedlich eingeschätzten Kriminalität 

zu diesen Verhäl tnisse� Viktimisierungserfahrungen berichtet ein An­

teil von aus Zändischen Arbeitskräften, der etwa dem Anteil von Krimi­

nalitätsopfern, wie ihn andere Studien für soziale Unterschichten aZl­

gemein erhoben haben, entspricht. 

Zuletzt sei hier noch auf eine Studie besonderer Art hing GWiesen. Steinert 

(1980) untersucht statistische Aufzeichnungen über Lynchjustiz und setzt 

ihr Erscheinen in Beziehung zur ZegaZen Strafenpo litik und ihrer politisch­

pub lizistischen Veröffentlichung im gleichen (amerikanischen) Bundes-

staat und im gZeichen Zei �. Es stellt  sich heraus, daß die amtliche 

Ubung und Sanktionierung der Todess�fe und ihre öffentliche Propagierung 

keine Hemmung der Se lbstjustiz (Befriedigung von Strafbedürfnissen) 

bewirkt, im Gegenteil, diese eher zu legitimieren und er.mutigen scheint. 

In dieser Studie wird die offizie lle Justizpo litik se lbst quasi als 

Medium für die Rechtfertigung genere ll unerbittlichen um�ngs mit 

Abweichung behande lt. 
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7.  Sons t�Schwerpunkte der Forschung 

In das für die DarsteZ Zung der empirischen kriminaZ- und s trafrechts­

wissenschaftZiehen Forschung gewäh Z te Schema paßt eine Reihe von Arbeiten 

nicht hinein .  Sie seien in diesem Kapite Z, soweit dies mög Zich ist, zu 

Schwerpunkten zusammengefaßt referiert. Es hande Z t  sich um eine "vikti­

mo Zogische " AbhandZung über Verbrechensopfer (Schima, 1 981 ) ,  um zwei 

Studien über staatZiehe Leistungen an InvoZvierte in einen Strajprozeß, 

einmaZ an Opfer (Pe Zikan, 1 982) , einmal an Beschu ldigte (EO h Zegger, 1 9 81 ) . 

Untersucht wird die Anwendung der Verbrechensopferentschädigung und der 

Verfahrenshilfe .  Eine weitere Gruppe von Studien betrifft einen ?ersonen­

kreis, der aus der Obhut der Jus tiz kommt und vor Prob lemen soziaZer 

Reintegration steht, Haftentlassene aZs Segment der ArmutsbevöZkerung 

in ijs terreich. (Das EZend des Haftentlassenen, 1 983; Kronmeyer, 1 9 8 1 ;  

ljIBF, 1 9 8 1 ) . Nicht zuZetzt findet sich eine Liste von Arbeiten über 

verschiedene Berufsgruppen und Akteure im Bereich der StrafverJo lgung 

und Resozialisierung, über Sicherhei tswachebeam?e (Fischer, 1 9 81 ) ,  Justiz­

wachebeamte (Ha lsegger, 1 9 8 2 ) , haup tamtliche (Waldherr, 1 980) und ehren­

amtliche (Mayr, 1 982) Bewä.}zr7..J.ngshe Zfer. Mi t Ausnahmen geht e� den in 

diesem Kapi te Z angesprochenen Studien um sozialstaatliche und weniger 

um sicherheits- und kriminalpo litische Aspekte der Rea li tät des Straf­

rechts und seiner Ins titutionen. Behande lt werden Kriminalitätsopfer, 

Beschu ldigte und Bestrafte als soziale Risikopopulationen und Ansatz­

punkt sozia lpo litischer Uberlegungen und Aktionen. Behande lt wird ferner 

das Berutsfe ld Strafverfo Zgung und Be lastungen, die hier wirksam werden. 

Die St-'.A.die von Schima (1981 ) verjo lgt den Zweck, die "Viktimo logie " 

als so lche stärker pub lik zu machen. Schima werte t die Opfers tatis tik 

der polizeiZichen Kriminalstatistik und Informationen des krimina l­

po Zizeilichen Me ldedienstes aus, aus welchen alters- und geschlechts­

spezifische Risken der Schädigung durch (angezeigte ) Gewal tde Zikte 

sowie Beziehungsformen zwischen OfPer und Täter hervorgehen. Inha l t­

lich kommt der Autor zu ähn lichen Ergebnissen wie Mayerhofer ( 1 9 80)  

in seiner Studie über Mordde likte (vgl .  Kap. 3),  die das Materia l von 

der Täterseite her aufro l Z t. 
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Pelikan (1982) hat eine Erhebung zu einer Anzahl von StrafProzessen 

mit insgesamt 228 K:t>iminaUtätsopfern durchgeführt� um zu überprüfen� 

aus we lchen Grün.d2n sie (nicht) in den Genuß des VOEG bzw. der Vor­

schußleis tung nach der Stpo-Nove l le 1978 gekommen sind. Die Autorin 

zeigt� daß der Schaden meis t begrenzt und bei physischen Verletzungen 

überwiegend versicherungsmäßig abgedeckt ist� daß aber darüberhinaus 

die Gesetzesbestimmungen so res triktiv gefaßt sind� daß sie einen zu 

dichten Fil ter bilden. Bei Eigentumsde likten unterbleibt in der Rege l 

(bei fas t  90%) der Privatbeteiligtenanschluß des Geschädigten. Wird 

einmal ein Exekutionstite l schon im StrafProzeß zugesprochen� wird nur 

in einem Vierte l Vereite lung der Zahlung durch die gerichtliche Sanktion 

gegen den Täter angenommen. Bei diesen wenigen verbleibenden Opfern 

hande lt es sich um so lche� denen der Verzicht auf baldige Entschädigung 

zugemutet werden kann. Schadenshöhen, Verhältnisse des Geschädigten 

und gesetzliche Klauseln wirken zusammen, daß die finanzie lle Ver­

brechensopferentschädigung im Strafverfahren kein lebendiges Recht 

ist. 

Mit der Geschichte und Praxis des Armen- bzw. Verfahrenshilferechts 

setzt sich KOhlegger (1981)  auseinander. Er legt für die Jahre 1 970 

bis 1978 für die Bundes länder Daten über die BewiZ Zigung von Rechts­

hilfe nach diesen Gesetzen vor, aufgegliedert nach ZiviZ- und Straf­

sachen� in Relation gesetzt zum Geschäftsanfall der Gerichte und zur 

Einwohnerzahl des Landes . KOhlegger stellt  bedauernd fes t, daß die An­

wendung der VerfahrenshiZfe immer noch mehr vom Grundsatz der Spar­

samkeit als von dem der WohlfahrtspfZege bestimmt sei. Vor allem im 

Zivilverfahren fällt der AnteiZ von Parteien, denen Verfahrenshilfe 

gewährt wird. Im Bereich der Straf justiz hingegen gewinnt das Rechts­

institut der Verjahrenshilfe weiter an Bedeutung und zeigt sich ein 

regional einheitlicheres AnwendUngsbiZd. Zwischen 1970 und 1978 ist 

der Anteil von Hauptverfahren mit Bewil ligung von Armenrecht bzw. Ver­

fahrenshiZfe von 20% auf 32% gestiegen. 

Auf einem Forschungspraktikum beruht der Bericht "Das EZend des Haft­

entlassenen" (1983) . Aus Gesprächen mi t Gefangenen und Entlassenen 

wird eine subjektive Situation zwischen unrealistischen Erwartungen 
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und Resignation rekons truiert. Die Schwierigkei ten haftentlass ener 

Frauen unter dem Aspekt des weib lichen Lebenszusammenhanges be trachte t 

Kronenmeyer (1980 ) . Sie interviewt 24 wiederho l t  inhaftiert gewesene 

jüngere und nicht kinderlose Gefangene der Strafvo l lzugs�� talt Schwarzau. 

Die Zugehörigkeit zum weib lichen Geschlecht verschärft die a l lgemeine 

Haftentlass enenproblematik, da sich Frauen der "uru.veib Zichen " Krimi­

naZität wegen s tärker schuldig und s tigmatisiert empfinden. Sie sehen 

sich gerade aus jenen Berufen und Funktionen (Sozialberufe, l�tter) ge­

drängt, die der weib lichen Ro l le entsprechen. Eine besondere Prob lematik 

s te l l t  sich für jene Frauen, die kei�� Arbei t erha l ten, ke ine Ehe ein­

gehen wo Uen und zugleich vom Jugendamt die Mutterro l le ab gesprochen be­

kommen . 

Den Berufsver lauf von Strafentlassenen (N=94 )  untersucht e�ne Rz ne l­

s tudie (5 Befragungen innerhalb von 8 Monaten) des 6IBF ( 1 9 81 ) . Sie 

zeigt, unter we lchen Vorausse tzungen (Qualifikationen) der Erwerb eines 

Arbeitsp latzes leichter fäl l t. Von den innerha lb des ers ten Monats nach 

Entlassung beruflich Vermi ttel ten wird ein ger-!-ngell2i' Ante i l.  Y'ÜCkfäUig . 

Die Zufriedenhei t mi t der Arbei tss te l le ist - verg lichen mit anderen 

Arbei tnehmern - vor al lem hinsichtlich Entlohnung eher gering (Prob lem 

Schuldenl.as ten ) . Die Beziehungen am Arbeitsp latz werden hingegen se l �en 

beklagt, auch wenn das Faktum Vors trafe bekann� is t. 

Die vorliegenden Untersuchungen über Be��fsgruppen der Exekutive und 

Jus tizsozialarbeit haben unterschiedliche Zie lrich�ungen . Die Studie 

von Fischer (1981 ) über Sicherheitswachebeamte und Po lizeischüler ist 

an einem Beitrag zur berufsspezifischen Persön lichkei tsforschung interessiert, 

die S��dien von Halsegger ( 1 9 82)  und Wa ldherr ( 1 9 80 )  an der 3e��fs­

zufriedenhei t  von Jus tizwachebeamten und haup tberuriichen 3ewähp�ngs -

he lfern. Ha lsegger (1 982)  und Mayr ( 1 9 80 )  geht es auch um die beruf-

liche Einste l lung zu den be treuten Jugendl ichen. Die un terschiedlichen 

Brennpunkte der Untersuchungen machen sie kaum verglei�hbar. 

Fischer ( 1 9 8 1 )  kommt zum Tes tergebnis, &LG sich Wiener Po lize ibeamte 

und -schüler von entsprechenden Xontro l lgruppen in der Persön lichkei ts­

s truk tur  unterscheiden, weniger "direktiv", dafür "konservativer" und 
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"verantüJortungsbewußter"3 "extravertierter"3 "soziaLer eingesteLLt" 

(aher ohne Neigung zur Ausübung eines soziaLen Berufes) sind. PoUzeibe­

amte schätzen sich höher ein, als ihr Image bei der VergZeichsgruppe ist, 

und ihr Polizeiideal weicht von dem der Bevölkerung ah. Halsegger (1982) 

hat die Justizwachebeamtenschaft der JugendstrafanstaLt Gerasdbrf 

befragt nach Berufsmotiven und EinsteUungen zu ihrem Dienst und den 

Gefangenen. Diese Einstellungen sowie die Berufszufriedenheit variieren 

mit der AufgabensteUung und dem hierarchischen Status in der Anstalt 

und sind beim re,inen Aufsichtspersonal in den untersten Dienstklassen 

stärker negativ. 

Ein hohes Maß an Berufszufriedenheit äußern Bewährungshelfer (Waldherr, 

1980 ) ,  insbesondere solche3 die andere Institutionen der Sozialarbeit 

kennen. Während die Schwierigkeiten der Resozialisierungsarbeit und 

die BerufsbeZastung höher erlebt werden3 aLs bei Berufsantritt erwartet 

wurde, wird die Arbeitsorganisation der Bewährungshilfe �ls sehr hiZf­

reich fUr die BewäZtigung der A�fgaben eingeschätzt. Die ehrenamtZichen 

BewährungsheLfer steLLen keine geschZossene Berufsgruppe dar und sind 

zum geringsten Teil professionelle Sozialarbeiter. Mayr (1 980 )  kon­

zentriert seine Umfrageuntersuchung unter TiroZer ehre�nmtlichen Be­

währungsheZfern CZ"üf deren Reaktionen auf Jugendkriminalität und Umgang 

mit Probanden. Die Befragung charakterisiert die Bewährungshelfer aZs 

tendenzie7,7, ''bevormundend'' und "normunkritisch"3 jedbch a Zs "engagiert" 

und "ohne soziaLe Distanz zu den JugendUchen". 
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der Akten der Jugendgerichtshilfe Wien. Wien (Dip l.  Arb . ) ,  1983 

Csaszar, Franz; Der Verbrechensbegriff und die Frage nach den Verbrechens­
ursachen in der Krimino Zogie . �fentliche Sicherheit. 1981, Heft 3, 4-8 

Csaszar, Franz; Nochmals : Ge ldstrafe und kurzfris tige Freiheitsstrafe am 
Wiener Landesgericht. Wien (Schriftenreihe des Bundesministeriums für 
Justiz, Bd. 8) 1982, 29-60 

Csaszar, Franz; Karrieren deUnquenter JugendUcher. Referat vor dem 1 2. 
Ottens teiner Fortbi ldungsseminar aus Strafrecht und Krimino logie. 1984 

Danzinger, Rainer / Egger, Josef; Alkohol aZs Risikofaktor in der De linquenz. 
Zeitschrift fÜX' Allgemeinmedizin, 1982, 541-543 

Danzinger, Rainer / Egger, Josef / Jeschek, Peter; We lche Ste l Zung haben 
Sexua lde linquenten im Gefängnis ? Psycho, 1982, 208-21 2 
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!:as EZend des HaftentZassenen. in: AZZtag und Annut. Wien (Schriftenreihe 
des Instituts für Sozio Logie der Grund- und Integratiwissenschaft­
Lichen FakuLtät der Universität Wien) � 1983 

Dearing� AZbin; Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate in ijsterreich. in: 
Jeschek� Hans-Heinriah (Hg. ) ;  Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate 
im deutschen und aus Ländischen Recht. Baden-Baden (Nomos) �  1983� Bd� 1 �  
599-720 

Dvorak� KarL; Ge LdaushiZfen - ein Mitte L der Betreuung in der Bewährungs­
hiZfe.  in: Birsak, Johann u. a. (Hg . ) ;  Betrifft: Bewährungshilfe.  
Materialien und Berichte aus einem Arbeitsfeld. Wien (Verein fÜZ' Be­
währungshilfe ) ,  1980,  449-4 57 

Ehemann, Michae L; Die Jugendk.riminaLität in Wien in den Jahren 1918  bis 
1934 . Wien (Diss . ) ,  1983 

EdZinger, Gertrud; Dokumentation der po Zitischen Geschichte zur Reform 
des § 144 StG. Wien (Forschungsbericht des Ludwig Bo L tzmann-Instituts 
fÜZ' KriminaLsozio logie ) ,  1 981 

Egger, Josef / Danzinger, Rainer / Jeschek, Peter; Psychosomatische 
Beschwerden von Strafgefangenen und Sonders teZZung von Sexua L­
de Linquenten im Gefängnis . Zeitschrift fÜZ' Strafvo LLzug und Straf­
f�L Ligenhilfe, 1 983, 131-136 

Einem, Caspar; Sind steigende FaLlzahlen ein Gradmesser für die QuaLität 
der geleisteten Betreuungsarbeit der Bewährungshilfe? in: Birsak, 
Johann u.  a. (Hg. ) ;  Betrifft : Bewährungshil.fe . Materialien und Berichte 
aus einem Arbeitsfe Ld. Wien (Verein fÜZ' Bewährungshilfe ) ,  1980, 245-268 

Einem, Caspar; "Sicherungsverwahrung" in ijsterreich. Zur Einführung der 
Maßnahme nach § 23 StGB. Wien (Forschungsbericht des LudLJig Bo L tzmann­
Ins tituts fÜZ' Kriminalsozio Logie) ,  1981 

Eisenbaah-SbangL, Irmgard; Freizeit, ALkohoL und iLLegaLe Drogen. Ausge­
wähLte Ergebnisse einer Befragung von SchüLern aus einem Wiener Ge­
meindebezirk. Report, 1980� Heft 22, 12-32 

Eisenbach-StangL, Irmgard; Die Angst vor verbotenen Drogen (Die Ro LLe der 
Medien in der "BewäLtigung" der Drogenfrage) . in : Burian, Wi Lhe Zm/ 
Eisenbach-StangL, Irmgard (Hg. ) ;  Haschisch : Prohibi tion oder LegaLi­
sierung. Weinheim (Beltz),  1981, 44-65 

Eisenbach-StangL, Irmgard; tJber den Umgang mit ALkoho L und anderen Rausch­
mitte Ln (Ergebnis einer Befragung Wiener SchüLer) . in : Mader, Rudo Lf 
(Hg. ) ;  ALkoho L- und Drogenabhängigkeit. Neue Ergebnisse aus Theorie 
und Praxis . Wien (Gebrüder Ho LLinek),  1983, 303-329 

Eisenbaah-S tang L, Irmgard; Zur EntwickLung des ALkoho L- und iLLegaLen 
Drogengebrauchs : Epidemio Logische Ergebnisse aus den Letzten zehn 
Jahren. in : Mader, Rudo Lf (Hg. ) ;  ALkoho L- und Drogenabhängigkeit. Neue 
Ergebnisse aus Theorie und Praxis . Wien (Gebrüder Ho LLinek) , 1983, 
265-285 
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Eisenbach-Stangl� Irmgard; Eine empirische Analyse legalen und il legalen 
Rauschmitte lkonsums Wiener Schüler. Wien (Schriftenreihe des Lu.dJ;;ig­
Bo l tzmann-Instituts für SuchtJorschung) � 1 9 84 

Eisenbach-Stangl� Irmgard / Pilgram� Arno; Therapie - sonst Strafe . Die 
Suchtgiftgesetznovel le 1 9 80 und ihre KOnsequenzen. Kriminalsozio logische 
Bibliografi e� 1 982� Heft 36/3 7� 221-240 

Eisenbach-Stangl� Irmgard / Pilgram� Arno; Zum Behandlungsgedanken im 
Strafrecht. Fo lgen und Probleme der Suchtgiftgesetznove l le 1 980 . Wien 
(Forschungsbericht des LudWig Bo l tzmann-Ins tituta für Suchtgiftforschung 
und des Instituts für Rechts- und Kriminalsozio logie) ,  1 983 

Fehervary� Janos; Kriminologie in ijs terreich . ijffentliche Sicherheit� 1981 , 
Heft 3, 3-9 

Fehervary� Janos; Aus tria. in: Johnson� Elmer H. (Ed. ) ;  International 
Handhook of Contemporary Deve Zopements in Crimino logy . Wes tport CT 
(Greenwood Press) ,  1 983� 43-57 

Fischer� Chris tine; Persänlichkeitsmerkmale und Image der Sicherheitswache­
beamten. Wien (Dis s . ) �  1 98 1  

Fors ter� RudO lf / Knauder� Stefanie / Stadler� Sabine; Die Klienten der 
Zen�palste l le für Haftentlassenenhi lfe .  Eine empirische Untersuchung. 
Kriminalso zio logische Bib liografie� 1 981�  Heft 30� 71-1 10 

Förster� Wo lfganq; Emanzipation oder subkul ture l les Ghetto ? Zur Prob lematik 
der gese l lschaftlichen Integration von Randg��pen am Beispie l der 
männlichen Homoserde l len in ijsterreich. Wien (Dip l .  Arb .  am Ins titut 
für Höhere Studien) �  1981  

Fri tz l � Hermann / Stang l � Wo l fgang; Orientierungsdaten zu U-Haft-Pra--is 
und Gefängnisbe lag in ijs terreich . Kriminalsozio logische Bib liografie� 
1 982, Heft 36/3 7� 1 77-19 6  

Girtler, Ro land; Vagabunden der Großstadt. Teilnehmende Beobachtung in der 
Lebenswe lt  der Sandler Wiens . Stuttgart (Enke) , 1 9 30 

Girtler� Ro land; Po lizei-A l l tag: Strategien� Ziele und Strukturen po li­
zeilichen Hande lns . Op laden ( Wes tdeutscher Verlag ) �  1 9 80 

Girtler, Ro land; Abweichendes Verhal ten und die Lebenswe lt  der Obdachlosen 
Nichtseßhaften . in : Acham, KaI'l (Hg . ) ;  Gese ZZschaftZiche Prozesse� 
Beiträge zur his torischen Sozio logie und Gese llschaftsanalyse .  Graz 
(Pub likationen aus dem Archiv der Univeris tät Graz ) � 1983� 1 10-1 1 9  

Girtler� Ro land; Frankis ten, Teilhaber und Burenhäutls trizzis : Ste Z lung 
und Funktion des Zuhälters im Wiener Milieu. Kriminalsozio logische 
Bib liografie, 1 9 83� Heft 38/39, 1-1 6 

GirtZer, Ro land; Vortrag anläßZich der Fachtagung "Prostitution-Zuhälterei " 
im Bundesminis terium für Justiz, 1 8 . 10 . 1982 .  Wien (Schriftenreihe des 
Bundesministeriums für Justiz� Bd. 1 3 )  1 983� 1 9-34 

III-73 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 04 Hauptdok. Teil 4 Studien (gescanntes Original) 65 von 73

www.parlament.gv.at



-64-

Girtler� Ro land; Der Adler und die drei Punkte - die gesaheiterte 
krimine lle Karriere des Ganoven Pepi Tasahner. Wien� 1983 

Gratz� Wo lfgang; Was bringt die Verurteilung zur Therapie? Der Maßnahmen­
vollzug bei geistig abnormen und entwöhnungsbedürftigen Reahtsbreahern. 
Wien (Forsahungsberiaht des LudWig Bo ltzmann-Instiuts für Kriminal­
sozio logie) �  1981 

Gratz� Wo lfgang ; /  Werdeniah� Wo Zfgang; Von den Sahwierigkeiten� wenn 
unter Gefängnisbedingungen Süahtige entwöhnt werden sollen. in : 
Mader� RudO lf / Strotzka� Hans (Hg . ) ;  Drogenpo Zitik zwisahen Therapie 
und Strafe . Wien (J&V) � 1980� 233-262 

Gunz� Josef; Kriminalberiahterstattung in unseren Tageszeitungen. Ver­
ge � oder Vorbeugung. Linz (Sahriftenreihe aus dem Abteilungsbereiah 
Sozio Zogisahe Theorie� Bildungssozio Zogie und KOmmunikationsforsahung 
am Institut für Soziologie der Universität Linz) �  1980 

Guttmann� Gise Zher; Verbreahensvorbeugung. Psyaho logisahe Aspekte. 
�ffentZiahe Siaherhei t� 1980� Heft 8� 4-6 

Haas� KazoZ; Zur Frage der Todesstrafe in �sterreiah 1945-1950 .  in: Bundes­
minis teriwn fil.r Jus tiz / Bundesminis teriwn für Wissensahaft und 
Forsahung (Hg. ) ;  25 Jahre Staatsvertrag. Protoko lle des wissensahaft­
Ziahen Symposiwns "Justiz und Zeitgesahiahte ". Wien (Bundesverlag) � 
1981� 132-139 

Haberler� Herbert; Erfahrungen mit der Unterbringwzg geistig abnormer 
Reahtsbreaher gem. § 21 (1 )  StGB in der Mode llans talt  des PaviZ lion 
23 in Wien. �s terreiahisahe Riahterzeitung� 1983� 1 55-161 

Halsegger� Manfred; Beru/2iahe Einste llung von Justizwaahebeamten. Eine 
empirisahe Untersuchung unter besonderer Berüaksiahtigung der variablen 
Aufgabenstellung. Graz (Diss . ) � 1982 

Hanak� Gerhard; KOn/2iktrege lung und Strajprozeß.  Teilnehmende Beobaahtung 
von Hauptverhandlungen am Wiener Strajbezirksgeriaht.  Wien (Forsahungs­
beriaht des LudWig Bo Ztzmann-Ins tituts für KriminaZsozio logie) � 1981 

Hanak� Gerhard; Diversion und KOn/2iktregelung. Uberlegungen zu einer 
alternativen Kriminalpo litik bzw . zu einer Al ternative zur Kriminal­
po litik. Kriminalsoziologisahe Bibliografie� 1 982� Heft 35� 1-39 

Hanak� Gerhard; AlltagskriminaZität und ihre Verarbeitung durah die Straf­
jus tiz.  Kriminalsoziologisahe Bibliografie� 1982� Heft 36/3 7� 11 7-1 35 

Hanak� Gerhard; Die Veränderung der geriahtliahen Sanktionierungspra-�s 
im Zuge der Strajreahtsreform. Kriminalsozio Zogisahe Bibliografie� 1982� 
Heft 36/37, 149-1 75 

Hanak� Gerhard; A Z Z  tagskriminaZi tät und ReahtsartLJendung. Wien (Forsahungs­
beriaht des Instituts fil.r Reahts- und Kriminalsozio logie) � 1983 
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Hanak, Gerhard; Ober die Mobilisierung der Po Zize i in prob Zematischen 
Situationen. Wien (Forschungsbericht des Ins tiuts für Rechts- und 
Krimina Zsozio Zogie ) ,  1 983 

Haup tmann, WaZ ter; Was Zäßt die K:1"imino Zogie vom Strafrecht Ubrig ? Krimina­
Zistik, 1980, Heft 1,  2 1ff 

Institut für Markt- und SoziaZanaZysen; Umfrageberichte, Linz Nr. 9/82 
"ZiviZcoura.ge ", Nr . 10/83 "Zukunftsvisionen", Nr . 1 2/83 "Gesprächs­
stoffe der {jsterreicher " 

Jagschi tz, Gerhard; Der Einf1uß der a Z Ziierten Besa tzungsmächte a.uf die 
österreichische Strafgerichtsbarkei t von 1945 bis 1955.  in : Bundes­
ministerium tUT Justiz / Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
(Hg . ) ;  25 Jahre Staatsvertrag. Protoko Z Ze des wissenschaft Zichen Symposiums 
"Justiz und Zeitgeschichte ". Wien (BundesverZag) , 1 981,  1 1 4-1 3 1  

KohZegger, Kar �; Der bessere Zugang z um  Recht - eine Herausforderung unserer 
Zeit . in: KOhZegger, KarZ u . a .  (Hg . ) ;  Justiz für den Bürger . Neuwied 
(Luchterhand) , 1 98 1 ,  1 1 3-1 58 

KOnrad, He Zmut; Zurück zum Rech1Btaat (Am Beispie Z des Strafrechts) . in: 
Bundesministerium !Ur Justiz / Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung (Hg . ) ;  25 Jahre Staatsvertrag . Protoko l le des wissenschaft­
Zichen Symposiums "Justiz und Zeitgeschichte ".  Wien (BundesverZag) , 1 981,  
67-69 

KOrruption; Krimina Zsozio Zogische Bib Z iografie, 1 98 2, Heft 34 

iU'onmeyer, Ange Zika; Nach der Haft. Spezifische Sch!.Jierigkeiten haftent­
lassener Frauen in derResozia Zisierung . Sa Zzburg (Diss . ) ,  1 9 8 1  

Xryspin-Exner, KOrne Zius; Zum Prob Zem des Drogenmißbrauchs und der Drogen­
abhängigkeit . Tiro Zer Drogenenquete 1981 . Innsbruck, 1981,  1 2-19  

Laich, Marie; Erfahrungen mit Ge Zd- un d  kurzen Freiheitsstrafen. Vortrag 
beim Strafrechtsseminar in Bezau 1 9 8 1 . Wien (Schriftenreihe des 3undes­
ministeriums für Justiz, Bd. 2) , 1 982, 39-54 

Laich, Mario; Ahndung wirtschaft Zicher FahrZässigke itsde Zikte . Vortrag zur 
Enquete "WirtschaftskriminaZität und K.orruptio n " .  Wien (Schriftenreihe 
des Bundesministeriums JUr Justiz, Bd. 1 6) ,  1 984, 63-68 

Leirer, Herbert; Umfrage unter Organisationen der EntZassenenhiZfe .  Kriminal­
so zio Zogische Bib Ziografie, 1981,  Heft 30, 49-53 

Loebenstein, Herbert; Auswirkungen der Besetzung {jsterreichs auf die Straf­
gerichtsbarkeit . in : Bundesministerium für Justiz / Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung (Hg . ) ;  25 Jahre Staatsvertrag . Pro toko l le 
des wissenschaftlichen Symposiums "Justiz und Zeitgeschichte ".  :,lien 
(Bundesverlag) , 1981,  1 40-1 52 

Mairhofer; Heinz / Margrei ter, AZois; Rocker. Report, 1 982, Heft 32, 3-1 9  
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Mayerhofer, Christoph; Mord und TotschLag in �sterreich. �sterreichische 
Juristenzeitung, 1980, 290-294 

Mayr, Martin; Kritisches Bewußtsein und ZieLvorste LLungen der ehrenamt­
Lichen Bewährungshe Lfer Tiro Ls . Innsbruck (Diss . ) , 1982 

Medlitsch; Wo Lfgang; Die We Lt der "Drogen " in der KzoiminaLberichter­
stattung. Wiener Zeitschrift fiJ.r Suchtforschung, 1982, Heft 1/2, 
39-48 

Naderer, HaraLd; SoziaLe Hintergründe und Ursachen jugendLichen Drogen­
konswns . Untersuchung drogengefährdeter Jugendlicher im Rawne von Linz . 
Linz (Dip L .  Arb. ) ;  1980 

Neugebauer, WoLfgang; S�erichtsbarkeit und Todesstrafe in �sterreich 
1933 bis 1938. in: Bundesministeriwn für Justiz / Bundesministeriwn 
für Wissenschaft und Forschung (Hg . ) ;  25 Jahre Staatsvertrag. Pro toko LLe 
des wissenschaftLichen Symposiwns "Justiz und Zeitgeschichte ". Wien, 
(BundesverLag) , 1981, 46-55 

Obendorf, Richard; Die Ge Ldstrafe nach § 19 StGB . Eine Studie über ihre 
praktische. Anwendung im Sprenge L des OLG Innsbruck. �sterreichische 
Juristenzeitung, 1980, Heft 4, 93-102  

�sterreichisches Institut für Berufsbi ldungsforschung; BerufsverLauf von 
Strafentlassenen. Wien, 1981 

Pe Zikan, Christa; Das Opfer im Strafprozeß. Invo Lvement und Interesse . 
KriminaZsozio Logische BibLiografie, 1982, Heft 36/37, 209-220 

Pernhaupt, Günther; FehLerziehung aLs Ursache psychosoziaLer Schädigung. 
in : Pernhaupt, Günther (Hg . ) ;  Gewalt am Kind. Wien (J&V) , 1983, 58-67 

Pernhaupt; Günther / Czermak� Hans; Die gesunde Ohrfeige macht krank.  Wien 
(Orac) ,  1980 

Pernhaupt, Günther / Mauerer, Andreas; Drogenabhängigkeit :  ResoziaLisierung 
durch Haft oder Therapie ? �sterreichische Richterzeitung, 1984, Heft 1 ,  

Pilgram, Arno; KzoiminaLität in �sterreich. Studien zur Sozio logie der 
KzoiminalitätsentwickLung . Wien (VerLag für Gese LLschaftskritik) , 1980 

Pilgram, Arno; JugendkriminaZität und JugendfeindLichkeit.  in : Birsak, 
Johann u. a.  (Hg . ) ;  Betrifft: Bewährungshilfe .  MateriaLien und Berichte 
aus einem Arbeitsfeld. Wien (Verein für BeWährungshilfe ) ,  1980,  1-24 

Pilgram, Arno; Suchtgiftkriminalität in �sterreich. AnLeitung zur unvorein­
genommenen Lektüre amtlicher Statistiken. in : Mader, Rudolf / Strotzka, 
Hans (Hg. ) ;  DrogenpoLitik zwischen Therapie und Strafe . Wien (J&V) , 1980, 
203-231 

Pi Lgram, Arno; Vom Strafvol Lzug zum Behandlungsvo L Lzug. Zwn Formenwande L 
der KriminaLpoLitik . �s terreichische Zeitschrift für SOziologie, 1981, 
Heft 2, 19-27 
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Pilgram, Arno; Kriminalso zio logie als Produkt der ös terreichischen Straf­
rechtsreform. Kriminalsozio logische Bib liografie, 1 982, Heft 36/3 7, 
39-51 

Pi lgram, Arno ; Die Kriminalität der Aus länder und ihre gerichtliche Be­
handlung. Daten und Reflexionen. in : Wimmer, Hannes (Projektlei ter) ; 
Untersuchung über die aus ländischen Arbeits kräfte in �s terreich. Wien 
(Forschungsberich t  des Ins ti tu ts  für Höhere Studien) , 1 983, 405-504 

Pi Zgram, Arno; Arbeitsimmigranten a ls Opfer von Kriminal i tä t .  Arbeits­
immigranten zur Kriminalität von Aus ländern. in : Wimmer, Hannes (Projekt­
leiter ) ;  Untersuchung über die aus ländischen Arbeitskräfte in �s terreich . 
Wien (Forschungsbericht des Ins titu ts für Höhere Studien) , 1 984, 601-616 

Pi Zgram, Arno / Ro tter, Mechthi Zd; Jugendkriminalität i n  �s terreich. in : 
�s terreichisches Ins titut für JugenaKunde (Hg . ) ;  Juger� zu Beginn der 
achtziger Jahre . �s terreichischer Jugendbericht 1 .  Wien (J&V) , 1 9 8 1 ,  38-71  

Pi lgram, Arno / StadZer, Sabine; Bedingte Straf(res t) nachsicht und Bewährungs­
hiZfe in �sterreich. in : Dünke Z ,  Frieder / Spiess, Gerhard (Hg . ) ;  A l ter­
nativen zur Freiheitss trafe und Strafausse tzung zur Bewährung im inter­
nationalen Verg leich . Freiburg (Max Planck-Ins titut für aus ländisches und 
internationaZes Strafrecht) ,  1 9 83, 73-95 

Pohory Zes ,  Ronald; Determinanten und Resul tate der äs terreichischen Straf­
rechtsreform. Eine Fal Zs tudie zur Reformpo Zi tik in den siebziger Jahren .  
Wien (Diss . ) , 1981  

Pohory les, Ronald; Determinanten und Resu l tate de r  äs terreichischen Straf­
rechtsreform in den siebziger Jahren. �sterreichische Zeitschrift für 
Po Zi tikwiss enschaft, 1981,  39-50 

Pris ching, Manfred; Sozioäkonomische Bedingungen der Krimina lität.  Uber 
empirische Divergenzen und theore tische Kontroversen . Monatsschrift JUr 
Krimino logie und Strafrechtsreform, 1 982, 1 63-1 76  

Ro ttensch lager, Karl; Das Ende der Strafans tal t.  Wien (Hero ld) , 1 982 

Rotter, Mechthi ld; G leichhei t  vor und nach dem Strafrecht. in : Fischer­
Kowalski, Marina / Bucek, Josef (Hg . ) ;  Lebensverhä l tnisse in �sterreich . 
KZassen und Schichten im SoziaZs taat .  Frankfurt (Campus ) ,  1 9 80,  2 76-299  

Ro tter, Mechthi Zd; Die Ge lds trafenreJorm im StGB 1 9 7 5  und ihre Auswirkungen . 
Wien (Forschungsbericht des LudWig Bo ltzmann-Ins ti tuts für Kriminal­
sozio Zogie ) ,  1981  

Ro tter, Mech thi Zd / Stang Z, Wo lfgang; Die Auswirkungen der Ge lds trafe im Straf­
gesetzbuch 1 9 75 als Beispie l  so zia ldemo kratischer Reformpo litik. �s ter­
reichische Zeitschrift für Po litikwissenschaft, 1981,  53-63 

Ro tter, Mech thild / Steinert, Heinz; Stadts ��ktur und Kriminalitä t .  Zur 
Kons truktion von Jugendkriminalität am Beispiel eines Wiener Stadtge­
bietes . in : Wal ter, Heinz (Hg . ) ;  Region und So zialisa�ion . 3d. I. Stuttgart 
(frommann/ho lzboog) ,  1981,  1 53-1 85 
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Rowhani-Ennemoser, Inge; KZeine Diebinnen Zäßt man niemaZs Zaufen. Beriahte, 
Daten, Dokumente, Briefe zum Frauenstrafvo u'zug in tisterreiah. Wien 
(FrauenverZag) , 1982 

Ru thne r, WiZfried; FußbaZZfans, Begeisterte oder RandaZierer? Report, 1982, 
Heft 32, 20-28 

SaZem, EZisabeth; Psyahiatrie im Strajprozeß. SoziaZe Meahanismen der Zu­
sahreibung von PerseJnZiahkeitsmerkmaZen und ihre Bedeutung im neuen 
Strafreaht .  Wien (Diss . ) , 1980 

SaZem, EZisabeth / Werdeniah, Wo Zfgang; ResuZ tate der Behandlung Drogenab­
hängiger im MaßnahmenvoZlzug (19 7 5-1 9 78) . Wiener Zeitsahrift für Suaht­
forschung, 1981, Heft 3, 45-47 

Saurer, Edith; Dieai anni di studi Aus triaai di storia de u'a criminaZita e 
de Z  diri tto penaZe . - Quaderni Storici, 1 982, 21 7-225 

Saurer, Edith; Materie u'e Ku Ztur und soziaZer Protest in der Lombardei, 
Venetien, NiederCJsterreich und BeJhmen zwischen Vormärz und Neo­
abso Zutismus . Wien (HabiZ . ) , 1983 

Sahima, Konrad; K:t>iminaZität in tisterreich. in: Schneider, Joachim (Hg. ) ;  
KindZer 's Psycho Zogie des 20 . Jahrhunderts (Bd. XI) . Weinheim, 1981 , 
276-288 

Schima, Konrad; Das Verbrechensopfer und seine Erforschung . tiffentZiche 
Siaherheit, 1981, Heft 1 ,  36-42 

Schindler, Sepp; Jugeru1k:I'iminaZität. in : Spie Z, WaZ ter (Hg . ) ;  Kindler 's 
Psyaho Zogie des 20 . Jahrhunderts (Bd. X) , Manahen, 1980, 623-648 

Seitz, HeZga;
-

Was bedeutet "ver-rilakt-sein" in den Massenmedien:  Devianz 
oder unaus Zösahliches Stigma? Eine empirisahe untersuchung der Bericht­
erstattung über "abnorme Reahtsbreaher" in den Wiener Tageszeitungen . 
Wien (Diss . ) , 1982 

Spie l, Wal tel' / Leixnering, Werner; Tötungsde Zikte aus der Siaht von Kindern 
und JugendZichen (eine jugenapsychiatrische Studie) .  tisterreichisahe 
Richterzeitung, 1981, 145-1 51 

StadZer, Sabine; AktenanaZyse im Rahmen der Gesahäftstelle Wien bezüglich 
gerichtlicher Weisungen. Wien (Verein fUr Bewährungshilfe) , 1982 

S tadZ er, Sabine; Erhebungen zur Arbeits losigkei t von Bewährungshilfe­
probanden am Jahresende 1982.  Wien (Verein für BewährungshiZfe) ,  1983 

StangZ, Wo Zfgang; Die Strafrechtsreform in tisterreich 1954-1975.  ReahtZiche 
und soziaZe Voraussetzungen und Auswirkungen. Wien (Forschungsberiaht des 
LudWig Bo ltzmann-Ins tituts für K:t>iminaZsozio Zogie) , 1 981 

StangZ, Wo Zfgang; Die Entstehung des Antikorruptionsgesetzes - ein Stück 
eJsterreichischer KoaZitionsfolkZore . K:t>iminaZsozio Zogische BibZiografie, 
1982, Heft 34, 49-62 
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StangL, Wo Lfgang; B��chLose und abgebTOchene Tradi tionen der ös terreichischen 
.�imino Logie . Kr�7JinaLsozio Zogische Bib Liografie, 1 982, Heft 36/37,  3-23 

StangL, Wo Lfgang; Zwn Eigensinn von Normgenese .  His torische Rekons truktion 
der österreichischen Strafrechtsreform. Kriminalso ziologische Bib liografie, 
1 982, Heft 36/37,  55-91 

Steiner, Herbert; Die Todess trafe - entscheidender BestandteiL der Struk� 
des nationalsozialistischen Machtsystems in �s terreioh 1 93 8-1 94 5 .  in : 
Bundesminis teriwn für Jus tiz / Bundesminis terium für Wissenschaft und 
Forsohung (Hg . ) ;  25 Jahre Staatsvertrag. Protoko Ue des wissensohaft­
Ziohen Symposiums "Jus tiz und Zeitgeschiohte ".  Wien (Bundesverlag� 1981,  
80-90 

Steinert, Heinz; Kleine Ermutigung für den kritischen Strafrechtler, sich 
vom"Strafbedürfnis der Bevöl kerung" (und seinen Produzenten) nicht ein­
schüchtern zu lassen . in: Lüderssen, Kurt / Sack, Fritz (Hg . ) ;  Seminar : Ab­
weiohendes VerhaLten IV. FrankfUrt (suhrkamp) ,  1 9 80,  302-357 

Steinert, Heinz; Dringliohe Aufforderung an der Studie von Rusche und 
Kirohheimer weiterzuarbeiten. in: Rusche, Georg / Kifchheimer, Otto; 
SoziaLs truktur und Strafvo Uzug. Frankfurt (EVA ) ,  1 98 1  (NachhJort zur 
Neuau[Zage ) ,  314-336 

Steinert, Heinz; Die Kosten der Gese tz lichkeit .  Einige Fo Lge��ngen aus den 
, Ergebnissen der Forschung über Strafgesetzgebung und Strafrechtsent­

wiokLung. in : IX. Internationaler KOngreß für Krimino logie . Beriohte 
der Pane Listen . w�en, 1 983, 72-8 7 

Strutz, He Lmut; Die Re levanz der Wahrnehmung der bedingten Entlassung durch 
Strafgefangene für den Resozialisierungsprozeß. Wien (Diss . ) , 1982  

Suda, Herbert; Jer Einf1w3 sozialer Umwe l teinflüsse auf die Jugena�mi­
na lität und Jugendverwahrlosung . Linz (Dip l .  Arb . ) ,  1 9 80 

Thaler, Maria; Franz U. : Ein Versuch alternativer Heimerziehung. Eine 
pädagogische Fal ls tudie zur Lebenswe l tanalyse eines strat:fäl lig ge­
wordenen Jugendliche . Innsbruck (Diss. ) ,  1 9 80 

Yo ldrich, Wi Zhe lm; Die Entsoheidung der GeschhJorenen. w�en (Diss . ) , 1 983 

Waldhe lm, 3e ttina; Die Reaktion der 3evö lke��g auf �mine l les -
Verhalten von Frauen unter besonderer Be�lcksichtigung der geschlechts­
spezifischen Ro l lenvertei lung . Sa lzburg (Diss . ) , 1981 

Waldherr, Fritz; Das Berufsfe ld des Bewäh��ngshe lfers . Eir� emp��sche Unter­
suchung zwn beruj1iohen Se lbs tb i ld haup tamtlicher Bewä��gshe lfer in 
�sterreich. Wien (Dip l .  Arb . ) ,  1980 

Weinzierl, Erika; Die Anfänge des Wiederaufbaus der ös terreichischen Jus tiz 
1945 .  in : Bundesministeriwn für Justiz / Bundesminis terium für 'ilissen­
schaft und Forschung (Hg. ) ;  25 JaJwe Staatsvertrag . Pro toko l le des wissen­
schaftlichen Symposiums "Jus tiz und Zeitgeschichte " .  Wien, (BundesverZag) , 
1981,  14-45 
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Wimmer� Ingrid; Kinderde linquenz - Lebensgeschichtlicher Hinterg��. 
Eine biographisch-kasuis tische Untersuchung de linquenter Kinder. Salzburg 
(Diss . ) � 1 982 

Zima� Herbert; Computer - Objekt und Mi tte l krimine llen Hande lns . �ffentliche 
Sicherheit� 1980�  Heft 1�  1-4 

Zima� Herbert; "Computerkriminalität". Vortrag zur Enquete "Wirtschafts­
kriminalität und Korruption".  Wien (Schriftenreihe des Bundesminis teriums 
für Justiz) �  1984� 1 1 9-1 28 
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